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Notrufnummern...
Polizei
Notruf  110
Polizeiposten Alb, Engstingen 07129/932660
Polizei Pfullingen (nach Dienstschluss) 07121/9918-0

Feuer- und Ölalarm
Feueralarm, Notarzt, Rettungsdienst  112
Rathaus Undingen  925-0
Feuerwehrkommandant
Thomas Erkner  445

Abteilungskommandanten:
Erpfingen, Timo Bez  0160/98235726
Genkingen, Michael Saur   9293913
Undingen, Michael Schäfer  9208244
Willmandingen, Guido Britsch   0171/7238853

Rohrbruch:
Bauhof  0175/3285396

Ortschaftsverwaltungen
Erpfingen  925930
Genkingen  925940
Undingen  925-12
Willmandingen  925950

Ortsvorsteher (privat)
Erpfingen, Willi Herrmann  3535
Genkingen, Marlene Karcher   2839
Undingen, Michael Dieth  30386
Willmandingen, Heinz Hammermeister 3900

Krankenwagen
DRK Rettungsdienst, Notarztdienst 
DRK-Krankentransport Reutlingen  07121/19222
DRK-Bereitschaftsleitung 
Melina Reiff 0176/72195967 
Andreas Hailfinger 3803346
Kreiskrankenhaus Reutlingen  07121/200-0
Kreiskrankenhaus Münsingen  07381/1810

Pfarrämter
Ev. Pfarramt Erpfingen Fax: 927323 636
Ev. Pfarramt Genkingen Fax: 927231 618
Ev. Pfarramt Undingen Fax: 927730 30360
Ev. Pfarramt Willmandingen Fax: 1810 744
Kath. Pfarramt Engstingen Fax: 07129/932705 07129/932704

Telefonseelsorge  0800/1110111
Bestattungsdienst Weible 07121/78048

Restmüll:

Bio-Müll:

Gelber Sack:

Papier/Pappe:

Restmüll:
Dienstag, 21.072020

Bio-Müll:
Dienstag, 14.07.2020

Gelber Sack:
Freitag, 10.07./07.08.2020

Papier/Pappe:
Bezirk: Genkingen, Undingen, Willmandingen 
Dienstag 14.07.2020
Bezirk: Erpfingen: Dienstag, 28.07.2020

Abfalltermine in Sonnenbühl

Zentrale Notdienste
Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notdienst: 116117
Kinderärztlicher  
Notfalldienst: 01806 071211
Augenärztlicher  
Notfalldienst: 01801 929348
HNO-ärztlicher  
Notfalldienst: 01806 070711

Adressen und Öffnungszeiten der Notfallpraxen:
Notfallpraxis Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 18:00 bis 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 8:00 bis 22:00 Uhr

Notfallpraxis Kinder Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag  
9:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Apotheken-Notdienst-Finder
Tel. 0800/0022833 gebührenfrei

Zahnärztlicher Notfalldienst
unter der Rufnummer 0 18 05/9 11-6 40 zu erfragen.

Nachbarschaftshilfe
Einsatzleitung:
Claudia Bunke, Tel. 3 03 62

Sozialstation Südwest der Bruderhaus Diakonie
Telefon 0 71 21/27 84 92

Freundeskreis Magdalena-Hospiz e. V.
Ambulanter Hospizdienst Reutlinger Alb
Tel. 0170/59 25 146

Sozialstation Servicehaus Sonnenhalde
Engstingen, Tel. 0 71 29/93 79-0
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im Amt.
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Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.

Änderung der Öffnungszeiten im Melde- und 
Passamt im Rathaus in Undingen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie unsere geänderten Öffnungzeiten im Melde- und Passamt in Undin-
gen. Die folgenden Öffnungszeiten sind ab dem 01. Juli 2020 gültig.

Montag:  08:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag:  14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch:  08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag:  08:00 bis 12:00 Uhr
Freitag:   08:00 bis 12:00 Uhr

Diese Öffnungszeiten gelten ausschließlich für das Melde- und Passamt im Rathaus 
in Undingen!

Änderung der Öffnungszeiten  
der Ortschaftsverwaltung Genkingen
Liebe Genkingerinnen und Genkinger, 
liebe Sonnenbühlerinnen und Sonnenbühler,
ab dem 01. Juli 2020 ist die Ortschaftsverwaltung in Genkingen wie folgt für sie geöffnet:

Dienstag:  08:00 bis 11:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch:  08:00 bis 11:30 Uhr
Donnerstag:  08:00 bis 11:30 Uhr.

Wir bitten um Beachtung!

 
Altersjubilare
Ortsteil Undingen
12.07. Dieter Trefz, 70 Jahre
15.07. Erwin Näher, 80 Jahre

Ortsteil Willmandingen
16.07. Doris Haug, 70 Jahre

Jubilarsbesuche
Liebe Jubilare,
aufgrund der derzeitigen Situation bitten wir um Verständnis, 
dass bis auf Weiteres seitens der Gemeinde keine Jubilars-
besuche stattfinden.

 
Ferienprogramm
Liebe Mädels und Jungs,
das diesjährige Sonnenbühler 
Ferienprogramm könnt ihr ab 
sofort digital auf der Home-
page der Gemeinde Sonnen-
bühl (www.sonnenbuehl.de) ansehen. Hier könnt Ihr euch direkt 
anmelden. Bitte beachtet den Anmeldeschluss 15.07.2020.
Vereine, Firmen und Organisationen, aber auch Privatpersonen 
haben gemeinsam mit dem Team der Gemeinde ein tolles Feri-
enprogramm auf die Beine gestellt. Vielen Dank an alle die dazu 
beigetragen haben.
Das Team vom Ferienprogramm

Sonnenbühler Jubilare
Es feiern Geburtstag

im Ortsteil Genkingen
17.08.2011
Herr Herbert Herrmann, Hindenburgstraße 6,
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Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Neufassung der Satzung
über die Entschädigung der

ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr
(Feuerwehrentschädigungssatzung - FwES)

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in 
Verbindung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat Sonnenbühl am 25.06.2020 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Entschädigung für Einsätze

(1)    Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr erhalten für Einsätze auf Antrag ihre Auslagen und ihren 
Verdienstausfall als Aufwandentschädigung nach einem ein-
heitlichen Durchschnittssatz ersetzt; dieser beträgt für jede 
volle Stunde 12,00 Euro.

(2)    Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Einsatzes von der 
Alarmierung bis zum Einsatzende zugrunde zu legen. Ange-
fangene Stunden werden auf volle Stunden aufgerundet.

(3)   Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als 2 aufeinanderfol-
genden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und 
die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 
Abs. 4 Feuerwehrgesetz).

§ 2
Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge

(1)   Für den Feuerwehr-TÜV, die Elektroprüfung und die Jahres-
prüfung für den Atemschutz wird auf Antrag eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 12,00 EUR je Stunde, maximal 
jedoch 96,00 EUR je Tag ausbezahlt.

(2) Aus- und Fortbildungslehrgänge am Standort:
  Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen am 

Standort erhält der ehrenamtlich tätige Angehörige der Ge-
meindefeuerwehr eine Aufwandsentschädigung nach Absatz 
3. Die Kosten für ein gemeinsames Essen zum Lehrgangsab-
schluss werden von der Gemeinde übernommen. Die Kosten 
für das gemeinsame Essen und für etwaige Lehrmittel werden 
bei Teilnehmern aus anderen Feuerwehren gegenseitig ver-
rechnet.

(3)  Aus- du Fortbildungslehrgänge auf Kreisebene:
  Für die Teilnahme an einem Funklehrgang wird auf Antrag als 

Aufwandsentschädigung für Auslagen eine Pauschale in Höhe 
96,00 Euro gewährt. Für die Teilnahme an einem Atemschutz- 
oder Maschinistenlehrgang wird auf Antrag als Aufwandsent-
schädigung für Auslagen eine Pauschale von 192,00 Euro ge-
währt.

(4)   Aus- und Fortbildungslehrgänge an der Landesfeuerwehr-
schule:

  Für Aus- und Fortbildungslehrgänge an der Landesfeuerwehr-
schule Bruchsal werden der entstehende Verdienstausfall und 
die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 
16 Abs. 3 Feuerwehrgesetz). Anstelle des entstehenden Ver-
dienstausfalls kann auf Antrag auch eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 12,00 Euro je Stunde, maximal jedoch 96,00 
Euro je Tag ausbezahlt werden.

(5)   Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen außerhalb des Gemein-
degebiets erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr neben der Entschädigung nach den Ab-
sätzen 2, 3 oder 4 eine Erstattung der Fahrtkosten der zweiten 
Klasse oder eine Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung 
in entsprechender Anwendung des Landesreisekostengeset-
zes in seiner jeweiligen Fassung.

§ 3
Zusätzliche Entschädigung

(1)   Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und 
Fortbildung tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, 
die durch diese Tätigkeit über das übliche Maß hinaus Feuer-
wehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung 

im Sinne des § 16 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes als Auf-
wandsentschädigung für Übungsleiter:

 Ausbilder Grundausbildung  150,00 Euro pro Lehrgang
 Ausbilder Truppmannausbildung  100,00 Euro pro Lehrgang
 Ausbilder Truppführerausbildung  100,00 Euro pro Lehrgang

  Die Verpflegungskosten werden von der Gemeinde übernom-
men. Die Verpflegungskosten und für etwaige Lehrmittel wer-
den bei Teilnehmern aus anderen Feuerwehren gegenseitig 
verrechnet.

(2)   Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehöri-
gen der Gemeindefeuerwehr, die über das übliche Maß hinaus 
Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschä-
digung im Sinne des § 16 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes als 
Aufwandsentschädigung:

 Gesamtfeuerwehrkommandant  180 Euro pro Monat
 (2.160 Euro pro Jahr)

 Stv. Gesamtfeuerwehrkommandant  67,50 Euro pro Monat
  (810 Euro pro Jahr)

 Abteilungskommandant je  67,50 Euro pro Monat
 (810 Euro pro Jahr)

 Stv. Abteilungskommandant je  54 Euro pro Monat
  (648,00 Euro pro Jahr)

 Abteilungsgerätewart je  67,50 Euro pro Monat
  (810 Euro pro Jahr)

 Atemschutzgerätewart  67,50 Euro pro Monat
 (810 Euro pro Jahr)

 Jugendfeuerwehrwart  54 Euro pro Monat
  (648 Euro pro Jahr)

 Kleiderkämmerer  20 Euro pro Monat
  (240 Euro pro Jahr)
(3)   Feuer- und Sicherheitswachen werden analog zu § 1 Absatz 

1 abgegolten.

§ 4
Entschädigung für haushaltsführende Personen

Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt 
führen (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Feuerwehrgesetz), sind die §§ 1 und 
2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Verdienstausfall das 
entstandene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und 
Fortbildungslehrgängen mit einer Dauer von mehr als 2 aufein-
anderfolgenden Tagen werden neben der Entschädigung für die 
notwendigen Auslagen als Verdienstausfall 10,00 Euro pro Stunde 
gewährt, höchstens jedoch 50,00 Euro pro Tag.

§ 5
Verfahren

(1)   Anträge nach dieser Satzung sind schriftlich über den Kom-
mandanten unter Beilegung der entsprechenden Nachweise 
an die Gemeinde zu stellen. Als Anträge im Sinne von Satz 1 
gelten auch die Eintragungen in den Einsatzberichten oder in 
den Protokollen.

(2)   Die pauschalen Aufwandentschädigungen nach § 3 sind zum 
01.07. eines Jahres zahlungsfällig.

(3)   Ein Anspruch der nicht bis zum 31.12. des darauffolgenden 
Jahres, in dem der Anspruch begründet ist, geltend gemacht 
wird, verfällt.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Bisherige Beschlüsse und Verfügungen über Ent-
schädigungsregelungen für ehrenamtliche Angehörige der Feu-
erwehr treten gleichzeitig außer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen der Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
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der Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, der Bürgermeister 
den Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit nach § 43 GemO wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat.

Ausgefertigt!
Sonnenbühl, den 06.07.2020

Uwe Morgenstern
Bürgermeister

Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen 

Polizeiverordnung 
gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allge-
meinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und 
über das Anbringen von Hausnummern (Polizeiliche Umwelt-
schutz-Verordnung)

Aufgrund von § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und § 18 
Abs. 1 des Polizeigesetzes (PolG) in der Fassung vom 13. Januar 
1992 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 1 des Geset-
zes vom 26. März 2019 (GBl. S. 93, 95) wird mit Zustimmung des 
Gemeinderats verordnet:

Abschnitt I
Allgemeine Regelungen

§ 1
Geltungsbereich 

(1)   Diese Verordnung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde 
Sonnenbühl.

(2)   Jeder hat sich im Geltungsbereich dieser Verordnung so zu 
verhalten, dass keine vermeidbaren Belästigungen oder keine 
mehr als nach den Umständen unbedingt erforderlichen Be-
einträchtigungen entstehen können.

§ 2
Begriffsbestimmungen 

(1)   Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und Plätze, die 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind (§ 2 Abs. 1 StrG) oder 
auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet.

(2)   Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewid-
meten oder ihm tatsächlich zur Verfügung stehenden Flächen 
ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand. Sind solche Gehwe-
ge nicht vorhanden, gelten als Gehwege die seitlichen Flächen 
am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1,5 m. Als Gehwe-
ge gelten auch Fußwege, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte 
Bereiche im Sinne der StVO und Treppen (Staffeln).

(3)   Grün- und Erholungsanlagen sind allgemein zugängliche, 
gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung der Bevöl-
kerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 
dienen. Dazu gehören auch Verkehrsgrünanlagen sowie all-
gemein zugängliche Kinderspielplätze, Sport-/Bolzplätze und 
vergleichbare öffentliche Freizeiteinrichtungen wie Bike-Parks 
und Halfpipes.

Abschnitt II
Schutz gegen Lärmbelästigung

§ 3
Ruhestörung 

Es ist verboten, insbesondere in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 
Uhr, andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar, be-
sonders durch lärmende Unterhaltung, Singen, Johlen, Schreien, 
Gröhlen oder andere geräuschverursachende Tätigkeiten zu stö-
ren. Dies gilt auch für Motoren- und Maschinengeräusche jegli-
cher Art, vor allem vor Gaststätten und Versammlungsräumen, so-
weit nicht spezialgesetzliche Bestimmungen Anwendung finden.

§ 4
Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautsprechern, 

Musikinstrumenten u. ä. 
(1)   Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiederga-

begeräte, Musikinstrumente sowie andere mechanische oder 
elektro-akustische Geräte zur Lauterzeugung dürfen nur in 
solcher Lautstärke betrieben werden, dass keine erhebliche 
Belästigung entstehen kann. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Geräte oder Instrumente bei offenen Fenstern oder Türen, auf 
offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen betrieben 
oder gespielt werden.

(2)  Abs. 1 gilt nicht:
 a)  bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen im 

Freien und bei Veranstaltungen, die einem herkömmlichen 
Brauch entsprechen,

 b) für amtliche Durchsagen.

§ 5
Lärm aus Gaststätten 

(1)   Aus Gaststätten und Versammlungsräumen, innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Gebiete oder in der Nähe von 
Wohngebäuden darf kein Lärm nach außen dringen, durch den 
andere erheblich belästigt werden. Fenster und Türen sind er-
forderlichenfalls geschlossen zu halten. Dies gilt insbesondere 
zwischen 22:00 und 06:00 Uhr.

(2)   Für die Einhaltung der in Abs. 1 genannten Verpflichtungen 
ist der Betriebsinhaber und der Veranstalter gleichermaßen 
verantwortlich.

§ 6
Lärm von Sport-, Spielplätzen, Vorplätze von Fest- und 

Sporthallen, Schulhöfen sowie sonstigen Grün- und Erho-
lungsanlagen (Park) 

(1)   Sport-, Spielplätze, Vorplätze von Fest- und Sporthallen so-
wie Schulhöfe, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung 
entfernt sind, dürfen außerhalb des Sport- und Schulbetriebs 
in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr nicht benützt 
werden. Diese Beschränkungen gelten nicht für Kinderspiel-
plätze, d.h. Spielplätze, deren Benutzung nur durch Kinder bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres zugelassen ist.

(2)   Bei Sportplätzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Sportanlagen-
lärmschutzverordnung, unberührt.

(3)   Die öffentliche Erholungsanlage (Kleinparkanlage) zwischen 
dem Gebäude Hauptstr. 14, OT Undingen (Jugendhaus) und 
der evangelischen Kirche in Undingen sowie die dazugehö-
rige Fläche vor dem Gebäude Hauptstr. 14, darf in der Zeit 
zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr nicht benutzt werden.

§ 7
Lärm durch Fahrzeuge 

In bewohnten Gebieten oder in der Nähe von Wohngebäuden 
ist es auch außerhalb von öffentlichen Straßen und Gehwegen 
verboten,
a)  Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen,
b)  Fahrzeug- und Garagentüren übermäßig laut zu schließen,
c)   Fahrräder mit Hilfsmotor und Motoren von Krafträdern in Tor-

einfahrten, Durchfahrten oder auf Innenhöfen von Wohnhäu-
sern anzulassen,

d)   beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm 
zu verursachen,

e)   mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen un-
nötige Schallzeichen abzugeben.

§ 8
Haus- und Gartenarbeiten 

(1)   Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belästigungen 
anderer führen können, dürfen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 
07:00 Uhr sowie ganztags an Sonn- und Feiertagen nicht aus-
geführt werden.

(2)   Von den Vorschriften des Abs. 1 sind ausgenommen Schnee-
räumgeräte im Rahmen der von der Satzung über die Ver-
pflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen 
und Bestreuen der Gehwege vorgeschriebenen Räumzeiten.



Amtsblatt der Gemeinde Sonnenbühl  Freitag, 10. Juli 2020, Nummer 286

(2)   Die Vorschriften nach dem Bundes- Immissionsschutzgesetz, 
insbesondere die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutz-
verordnung - 32. BImSchV -), bleiben unberührt.

§ 9
Lärm durch Tiere 

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch 
anhaltende tierische Laute mehr als nach den Umständen unver-
meidbar gestört wird.

§ 10
Wertstoffsammelbehälter 

Wertstoffsammelbehälter dürfen nur an Werktagen, nicht in der Zeit 
von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr, benutzt werden. Die Wertstoffe dürfen 
nicht außerhalb der Sammelbehälter abgelegt bzw. abgestellt wer-
den, Restmüll, Sperrmüll oder sonstiger Unrat darf nicht abgestellt 
werden.

Abschnitt III
Umweltschädliches Verhalten und Belästigung 

der Allgemeinheit
§ 11

Abspritzen und Reparieren von Fahrzeugen 
(1)   Fahrzeuge dürfen auf öffentlichen Straßen, Gehwegen, in Grün- 

und Erholungsanlagen sowie im Wald nicht abgespritzt, abge-
waschen oder repariert werden.

(2)   Abs. 1 gilt nicht für das Abwaschen und Reinigen (ohne Wasch-
zusätze) von Kraftfahrzeugen zur Wiederherstellung der Ver-
kehrssicherheit, sofern hierdurch keine Glatteisbildung verur-
sacht wird.

§ 12
Benutzung öffentlicher Brunnen 

Es ist verboten öffentliche Brunnen zu beschmutzen sowie das Was-
ser zu verunreinigen bzw. Abfälle in den Brunnen zu werfen.

§ 13
Anbieten von Lebensmitteln im Freien 

Werden Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle an-
geboten, so sind für Speisereste und Abfälle geeignete Behälter in 
ausreichender Anzahl bereitzustellen. Für die rechtzeitige Entleerung 
der Abfallbehälter und für die Sauberkeit und Ordnung im Bereich 
der Ausgabestelle (Umkreis von 50 m) ist der Anbieter verantwortlich. 
Einwegbecher und Einweggeschirr sollen nicht verwendet werden.

§ 14
Gefahren durch Tiere 

(1)   Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand 
gefährdet wird.

(2)   Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und ähn-
lichen Tieren, die durch ihre Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten 
Personen gefährden können, ist der Ortspolizeibehörde unver-
züglich anzuzeigen.

(3)   Im Innenbereich (§§ 30 - 34 Baugesetzbuch) sind auf öffentlichen 
Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine zu führen. Ansons-
ten dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf 
auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen.

§ 15
Verunreinigung durch Hunde 

Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser 
seine Notdurft nicht auf Straßen, Rad- und Gehwegen, in öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen, auf landwirtschaftlichen Flächen ein-
schließlich Streuobstwiesen oder in fremden Gärten oder Rasenflä-
chen verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unverzüglich 
von der verantwortlichen Person ordnungsgemäß zu beseitigen.

§ 16
Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen 

(1)   An öffentlichen Gebäuden, Straßen und Gehwegen sowie in 
Grün- und Erholungsanlagen oder den zu ihnen gehörenden 
Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehörde un-
tersagt

-  außerhalb von zugelassenen Plakatträgern (Plakatsäulen, An-
schlagtafeln usw.) zu plakatieren;

-  andere als dafür zugelassene Flächen zu beschriften oder zu 
bemalen.

Dies gilt auch für bauliche oder sonstige Anlagen, die von öffent-
lichen Straßen und Gehwegen oder Grün- und Erholungsanlagen 
einsehbar sind.
(2)   Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn öffentliche Be-

lange nicht entgegenstehen, insbesondere eine Verunstaltung 
des Orts- und Straßenbildes nicht zu befürchten ist.

(3)   Wer entgegen den Verboten des § 16 Abs. 1 außerhalb von 
zugelassenen Plakatträgern plakatiert oder andere als dafür 
zugelassene Flächen beschriftet oder bemalt, ist zur unver-
züglichen Beseitigung verpflichtet. Die Beseitigungspflicht trifft 
unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 des Polizeigesetzes 
auch den Veranstalter oder die sonstige Person, die auf den 
jeweiligen Plakatanschlägen oder Darstellungen nach Satz 1 
als Verantwortlicher benannt wird.

§ 17
Verteilung von Druckwerken 

Wer Druckwerke (wie z. B. Flugblätter, Reklamezettel etc.) auf öf-
fentlichen Straßen, Plätzen, Gehwegen oder in öffentlichen Grün- 
und Erholungsanlagen verbreitet oder deren Verbreitung veranlasst 
hat, hat die im Verteilungsbereich weggeworfenen Druckwerke un-
verzüglich ordnungsgemäß zu beseitigen.

§ 18
Belästigung der Allgemeinheit 

(1)   Auf öffentlichen Straßen, Gehwegen und Plätzen sowie in Grün- 
und Erholungsanlagen ist untersagt:

1.  das Nächtigen,
2.   das die körperliche Nähe suchende oder sonst besonders auf-

dringliche Betteln sowie das Anstiften von Minderjährigen zu 
dieser Art des Bettelns,

3.  das Verrichten der Notdurft,
4.  der öffentliche Konsum von Betäubungsmitteln,
5.   Gegenstände und Abfälle aller Art wegzuwerfen, zu hinterlassen 

oder abzulagern, außer in dafür bestimmten Abfallbehältern,
6.   der Aufenthalt außerhalb des jeweils üblichen Nutzungsrah-

mens.
(2)   Die Vorschriften des Strafgesetzbuches, des Betäubungsmit-

telgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Landesab-
fallgesetzes sowie § 118 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten bleiben unberührt.

Abschnitt IV
Schutz der Grün- und Erholungsanlagen

§ 19
Ordnungsvorschriften 

(1)   In den Grün- und Erholungsanlagen und sonstige Freizeitein-
richtungen ist es unbeschadet der vorstehenden Vorschriften 
untersagt,

1.   Blumenbeete oder sonstige Anpflanzungen, ausgenommen 
von Rasenflächen, außerhalb der Wege und Plätze sowie der 
besonders freigegebenen und entsprechend gekennzeichne-
ten Flächen zu betreten, zu befahren oder zu beparken;

2.   sich außerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten, Wege-
sperren zu beseitigen oder zu verändern oder Einfriedigungen 
oder Sperren zu überklettern;

3.   Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagentei-
le zu verändern oder aufzugraben oder außerhalb zugelassener 
Feuerstellen Feuer anzumachen;

4.   Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfernen;
5.   Hunde, ausgenommen solche, die von Blinden oder Sehbehin-

derten mitgeführt werden, unangeleint umherlaufen zu lassen; 
auf Kinderspielplätzen, Liegewiesen und Friedhöfen dürfen 
Hunde nicht mitgenommen werden;

6.   Anlagen, Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedigun-
gen oder andere Einrichtungen zu beschriften, zu bekleben, 
zu bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen;
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7.   Gewässer oder Wasserbecken zu verunreinigen oder darin zu 
fischen;

(2)   Die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Turn- und Spielgeräte 
dürfen nur von Kindern bis zu 14 Jahren benützt werden.

Abschnitt V
Anbringen von Hausnummern

§ 20
Hausnummern 

(1)   Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens an dem 
Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der Gemeinde 
festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen.

(2)   Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das Haus 
einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche Hausnummern-
schilder sind unverzüglich zu erneuern. Die Hausnummern sind 
in einer Höhe von nicht mehr als 3 m an der der Straße zuge-
kehrten Seite des Gebäudes unmittelbar über oder neben dem 
Gebäudeeingang oder, wenn sich der Gebäudeeingang nicht 
an der Straßenseite des Gebäudes befindet, an der dem Grund-
stückszugang nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. 
Bei Gebäuden, die von der Straße zurückliegen, können die 
Hausnummern am Grundstückszugang angebracht werden.

(3)   Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie 
und in welcher Ausführung Hausnummern anzubringen sind, 
soweit dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung geboten ist.

Abschnitt VI
Schlussbestimmungen

§ 21
Zulassung von Ausnahmen 

Entsteht für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte, so kann 
die Ortspolizeibehörde Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Polizeiverordnung zulassen, sofern keine öffentlichen Interessen 
entgegenstehen.

§ 22
Ordnungswidrigkeiten 

(1)   Ordnungswidrig im Sinn von § 18 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.   entgegen § 3 Lärm verursacht und andere dadurch mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar stört.

2.   entgegen § 4 Abs. 1 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautspre-
cher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente sowie andere 
mechanische oder elektro-akustische Geräte zur Lauterzeu-
gung so benutzt, dass der Lärm zu einer erheblichen Belästi-
gung führen kann,

3.   entgegen § 5 Satz 1 aus Gaststätten und Versammlungsräumen 
Lärm nach außen dringen lässt, durch den Belästigung entste-
hen kann,

4.   entgegen § 6 Abs. 1 Sport-,Spielplätze, Vorplätze von Sport- 
und Festhallen sowie Schulhöfe und entgegen § 6 Abs. 3 öf-
fentliche Flächen benützt,

5.   entgegen § 7 Abs. 1 außerhalb öffentlicher Straßen und Gehwe-
ge Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen lässt, Fahrzeug- und 
Garagentüren übermäßig laut schließt, Fahrräder mit Hilfsmo-
tor und Motoren von Krafträdern in Toreinfahrten, Durchfahrten 
oder auf Innenhöfen von Wohnhäusern anlässt, beim Be- und 
Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm verursacht oder 
mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnö-
tige Schallzeichen abgibt,

6.   entgegen § 8 Abs. 1 außerhalb der zugelassenen Zeiten Haus- 
und Gartenarbeiten so durchführt, dass andere erheblich be-
lästigt werden oder belästigt werden können,

7.   entgegen § 9 Tiere so hält, dass andere mehr als nach den 
Umständen vermeidbar gestört werden oder werden können,

8.    entgegen § 10 Wertstoffsammelbehälter außerhalb der zuge-
lassenen Zeiten benützt oder Wertstoffe, Restmüll, Sperrmüll 
oder sonstigen Unrat abstellt,

9.   entgegen § 11 Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen, Gehwegen, 
in Grün- und Erholungsanlagen sowie im Wald abspritzt, ab-
wäscht oder repariert,

10.   entgegen § 12 öffentliche Brunnen beschmutzt oder das Was-
ser verunreinigt,

11. entgegen § 13 geeignete Behälter für Speisereste und Abfälle 
nicht in ausreichender Anzahl bereithält,

12.  entgegen § 14 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass 
andere gefährdet werden,

13. entgegen § 14 Abs. 2 das Halten gefährlicher Tiere der Orts-
polizeibehörde nicht unverzüglich anzeigt,

14. entgegen § 14 Abs. 3 Hunde frei umherlaufen lässt,
15. entgegen § 15 als Halter oder Führer eines Hundes verbots-

widrig abgelegten Hundekot nicht unverzüglich beseitigt,
16.  entgegen § 16 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafür zugelassene 

Flächen beschriftet oder bemalt oder als Verpflichteter der in 
§ 17 Abs. 3 beschriebenen Beseitigungspflicht nicht nach-
kommt,

18.   entgegen § 17 die von ihm verteilten Druckwerke im Vertei-
lungsbereich nicht unverzüglich ordnungsgemäß beseitigt,

19. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 1 nächtigt,
20.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 2 bettelt oder Minderjährige zu sol-

chem Betteln anstiftet,
21. entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet,
22.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 4 Betäubungsmittel öffentlich kon-

sumiert,
23.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 5 Gegenstände und Abfall wegwirft, 

hinterlässt oder ablagert,
24.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 6 den Aufenthalt nicht im üblichen 

Nutzungsrahmen hält,
25.  entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 1 Blumenbeete und sonstige An-

pflanzungen, außerhalb der Wege und Plätze sowie der hierfür 
zugelassen oder bestimmten Flächen betritt oder befährt,

26.  entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 2 außerhalb der freigegebenen Zeiten 
sich in nicht dauernd geöffneten Anlagen oder Anlagenteilen 
aufhält, Wegesperren beseitigt oder verändert oder Einfriedi-
gungen oder Sperren überklettert,

27.  entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 3 Wege, Rasenflächen, Anpflanzun-
gen oder sonstige Anlagenteile verändert oder aufgräbt oder 
außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer macht,

28.  entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 4 Pflanzen, Gras, Laub, Kompost, 
Erde, Sand oder Steine entfernt,

29.  entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 5 Hunde unangeleint umherlau-
fen lässt oder Hunde auf Kinderspielplätze, Liegewiesen und 
Friedhöfen mitnimmt,

30.  entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 6 Anlagen, Bänke, Schilder, Hinweise, 
Denkmäler, Einfriedigungen oder andere Einrichtungen be-
schriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder entfernt,

31.  entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 7 Gewässer oder Wasserbecken 
verunreinigt oder darin fischt,

32. entgegen § 19 Abs. 2 Turn- und Spielgeräte benutzt,
33.  entgegen § 20 Abs. 1 als Hauseigentümer die Gebäude nicht 

mit den festgesetzten Hausnummern versieht,
34.  entgegen § 20 Abs. 2 unleserliche Hausnummernschilder 

nicht unverzüglich erneuert oder Hausnummern nicht ent-
sprechend § 20 Abs. 2 anbringt.

(2)   Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 21 zugelassen 
worden ist.

(3)   Ordnungswidrigkeiten können nach § 18 Abs. 2 Polizeigesetz 
und § 17 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit 
einer Geldbuße geahndet werden.

§ 23
Inkrafttreten 

(1)   Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentli-
chung in Kraft.

Hinweis auf § 4 Abs.4 GemO

Verfahrensvermerke:
Der Gemeinderat hat dieser Polizeiverordnung am 25.06.2020 
zugestimmt.

Sonnenbühl, den 06.07.2020
Uwe Morgenstern
Bürgermeister
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Konjunkturpaket Mehrwertsteuersenkung bei 
Wassergebühren
Uns liegen nun die neuesten Informationen über die Abwicklung 
der Mehrwertsteuersenkung vor.
Für die steuerliche Berechnung ist die Schlussabrechnung ent-
scheidend.
Erst damit gilt das Wasser für den Abrechnungszeitraum als ge-
liefert.
Der zum Zeitpunkt des Abrechnungszeitraum-Ende gültige Steu-
ersatz ist für den kompletten Abrechnungszeitraum gültig.
Dies ist unabhängig von der tatsächlichen Rechnungsstellung.
Somit ist keine Zwischenablesung bzw. - abrechnung erforderlich.
Die Gemeinde wird aufgrund dessen keine Änderungen bei den 
bisher festgelegten Vorauszahlungen vornehmen.
Die Korrektur der Mehrwertsteuer auf 5 % wird mit der Endab-
rechnung für das Kalenderjahr 2020 im Frühjahr 2021 erfolgen.
Gemeinde Sonnenbühl
-Kämmerei-

Sprechtage der Deutschen Rentenversiche-
rung in Sonnenbühl:
Die Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung finden wieder 
statt!
Der nächste Termin ist am Montag: 13.07.2020 im Rathaus 
Genkingen, ab 16.00 Uhr.
Sie erhalten Ihren persönlichen Termin.
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, melden Sie sich deshalb 
telefonisch an - bei Ihrem ehrenamtlichen Versichertenberater 
Kuno Wanderer – Telefon: 07128-1754:
Sie erhalten kostenlos Hinweise und Hilfestellung, um Proble-
me klarer zu sehen und Lösungen selbstbewusster ins Auge zu 
fassen.
Das Leistungspaket reicht von der individuellen Beratung in allen 
Rentenfragen, zu den Ergänzungsformen der Zukunftsvorsorge, 
bis hin zur medizinischen oder beruflichen Rehabilitation sowie 
zur Zahlung von Renten an Versicherte oder ihre Angehörigen.
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis sowie Ihren letzten „Ren-
ten-Versicherungsverlauf“ zur Beratung mit.

Lego-Steine gesucht
Das Team der Schulkindbetreuung in Undingen sucht für Ihre Be-
treuungskinder Lego-Steine.
Sollten Sie welche zu verschenken haben, setzen Sie sich mit 
Frau Jaudas, Tel. 07128/925-19 oder m.jaudas@sonnenbuehl.
de, in Verbindung.

Ferienbetreuung der Grundschulkinder in den 
Sommerferien
Die Gemeinde Sonnenbühl bietet in den Sommerferien vom 
31.08. - 11.09.2020 eine Ferienbetreuung für Sonnenbühler Kin-
der (Klasse 1 - 4) an.
Die Ferienbetreuung findet in den Betreuungsräumen der Stein-
bühlschule Undingen, jeweils von 07.00 - 14.00 Uhr, statt.
Pro Betreuungstag wird ein Elternanteil von 8 Euro erhoben.
Das Betreuungsangebot findet statt, wenn bis zum Anmelde-
schluss, unabhängig der gebuchten Betreuungstage, eine Min-
destanmeldezahl von 10 Kindern erreicht ist.
Aufgrund der momentanen Corona-Pandemie wird die maximale 
Teilnehmeranzahl auf 20 Kinder begrenzt.
Kommt das Betreuungsangebot mangels Nachfrage oder auf-
grund der bis zu diesem Datum gültigen Corona-Verordnung nicht 
zustande, werden die Eltern baldmöglichst (spätestens 1 Woche) 
nach dem Anmeldestichtag informiert.
Anmeldungen zur Ferienbetreuung erhalten Sie auf der Homepage 
der Gemeinde Sonnenbühl oder bei Frau Jaudas, Tel. 07128/925-
19 m.jaudas@sonnenbuehl.de

Jugendhaus
Liebe Jugendhaus Besucher*innen,
gute Nachrichten!
Seit 01. Juli gibt es neue Regelungen für den Besuch im Jugend-
haus. Zwischenzeitlich dürfen sich wieder 20 Personen gleich-
zeitig im Jugendhaus aufhalten. Eine Anmeldung im Vorfeld ist 
nicht mehr notwendig. Ihr könnt also - fast wie früher – einfach 
vorbeischauen.
Das Jugendhaus ist aktuell wieder dienstags zwischen 16:00 und 
20:00 Uhr für euch geöffnet.
Damit wir bei der weiteren Eindämmung des Covid-19 Virus mit-
helfen können, sind die allgemeinen Hygienevorschriften weiter-
hin gültig. Die notwendigen Informationen hierzu sind im Jugend-
haus ausgehängt.
Weiterhin gilt Händedesinfektionspflicht bei Betreten des Ju-
gendhauses. Bitte helft mit und fühlt euch weiterhin Verantwortlich 
die Ansteckung durch Covid-19 zu vermeiden.
An dieser Stelle geht ein Dankeschön an alle Jugendhaus-
besucher*innen die sich bisher toll an die Regelungen gehalten 
und damit einen Verantwortungsvollen Beitrag geleistet haben. 
Vielen Dank auch an die Jugendhausbeiräte für die gute Zusam-
menarbeit.
Bitte habt Verständnis, wenn ihr ankommt und das Jugendhaus 
bereits mit 20 Personen belegt ist. Sobald eine oder mehrere Per-
sonen während der Öffnungszeit das Haus verlassen haben, kann 
entsprechend nachbelegt werden und ihr dürft rein.
Die Öffnungszeit ist nach wie vor: 
Dienstag von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Ich bin außerhalb der Öffnungszeiten für euch telefonisch unter 
der untenstehenden Nummer oder per Mail erreichbar, wenn ihr 
Fragen oder Probleme habt oder einfach mal jemanden zum Re-
den braucht.
Phone: 01785501451 oder Email: r.jaeger@mariaberg.de
Bleibt Gesund und hoffentlich bis bald im Jugendhaus Sonnen-
bühl
Euer Raimund Jäger

 

 
Absage für das geplante Jusitreffen am 2. August
Nachdem wir im vergangenen Jahr das 100. Jusi-Treffen began-
gen haben, kann das Jusi-Treffen im Jahr 2020 leider nicht statt-
finden. Grund ist die Corona-bedingte Risikosituation in Kohlberg. 
Das hat eine Abstimmung mit den Behörden ergeben. Wir bedau-
ern sehr, dass die Absage unumgänglich ist, und freuen uns umso 
mehr auf das Jusi-Treffen am 01. August 2021.

 
Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Erpfingen: Donnerstag nachmittags von 16.00 bis 19.00 Uhr
Willmandingen: Dienstag nachmittags von 15.30 bis 18.30 Uhr
Wir bitten um freundliche Beachtung.

An Pfarrer Grauer können Sie sich bei Bedarf oder bei Anfra-
gen jederzeit telefonisch oder per Mail wenden. Obenstehen-
de Zeiten sind die Präsenzzeiten unserer Sekretärin.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Wie schön sind diese Tage auf unserer Alb! Was ausgesät wurde, 
ist herangewachsen und reift der Ernte entgegen. Rosen in voller 
Blüte zieren Häuser und Gärten. Das Heu ist schon zum größten 
Teil unter Dach. Der Wind geht in Wellen über die Getreidehalme, 
das Kartoffelkraut steht in Blüte. Auf den Weiden stehen die Tie-
re...Gott hält uns die Treue. Auch in diesem Jahr.
Von der Saat zur Ernte, vom Korn zum Brot. Hier bei uns sind vie-
len die Zusammenhänge und Abhängigkeiten noch vertraut. Das 
ist gut und wichtig. Wir werden am kommenden Sonntag, 12. Juli, 
Gott für die bevorstehende Ernte bitten: um günstiges Wetter, um 
Kraft für die Menschen, die sie einbringen. Um Schutz vor Unfall 
und zu viel Stress. Um ein gutes Miteinander von Landwirten und 
Verbrauchern. Das Leitwort stammt aus dem zweiten Mosebuch, 
Kapitel 16, Vers 18: „...soviel er zum Essen brauchte.“ Vom Ein-
sammeln des täglichen Brotes in der Zeit der Wüstenwanderung 
wird dort berichtet. Und dass dieses Einsammeln etwas mit Gott 
und mit dem rechten Maß zu tun hat, wird schnell klar werden.

In Willmandingen feiern wir um 9:30 Uhr in der St.-Gallus-Kirche. 
In der Kirche darf mit Mund-Nasenschutz wieder gesungen wer-
den. Auch die Emporen in unseren Kirchen können wieder benutzt 
werden. So der aktuelle Stand der Verordnungen.

In Erpfingen werden wir um 10:30 Uhr bei der landwirtschaftli-
chen Halle von Hermann Fink im Gewann „Auf dem Steigle“, einen 
Familiengottesdienst feiern. Die Kinderkirche nimmt teil daran, um 
9:30 Uhr wird daher im Gemeindesaal kein Kindergottesdienst 
am 12. Juli sein!
Wenn Sie von Erpfingen Richtung Trochtelfingen fahren, geht es 
in Kurven bergan. Nach der scharfen Linkskurve wird ein Hin-
weisschild an der Straße aufgestellt sein, hier biegen Sie wieder 
links ab auf den Schotterweg, die Halle ist dann schon vor Ihnen. 
Parkmöglichkeiten gibt es dort im Bereich der Hallen. Man kann 
freilich von Erpfingen zu Fuß oder mit dem Rad anreisen.
Sitzplätze : Es werden einige Bänke aufgestellt, die für Familien 
oder Menschen aus einem Haushalt gut geeignet sind. Um der 
Abstandsregel willen bitten wir Sie: bringen Sie doch gerne einen 
eigenen Klappstuhl oder einen Campinghocker mit, damit wir 
nicht zu viele Bänke aufstellen müssen. Einige Einzelstühle wer-
den auch von unserer Seite her bereit gehalten. Ein Liedblatt wird 
ausgeteilt.
Das Opfer in diesen Gottesdiensten wird für den Notfonds des 
evangelische Bauernwerkes in Württemberg erbeten, der Land-
wirtsfamilien und -Betrieben in akuten Notlagen schnell und un-
bürokratisch unterstützen kann.
Feiern und beten Sie mit! Sie sind herzlich eingeladen.

12. Juli – 5. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, 
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. Eph. 2,8 
9.30 Uhr Gottesdienst Willmandingen, Erntebitte, Taufe (Grauer, 
Landwirtschaftlicher Notfonds)
10.30 Uhr Gottesdienst Erpfingen in der Landwirtschaftlichen Hal-
le der Familie Hermann Fink, Auf dem Steigle, Erntebitte (Grauer, 
Landwirtschaftlicher Notfonds)
Dienstag 14. Juli: 
20.00 Uhr Johannesoase
Mittwoch 15. Juli: 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht Willmandingen
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht Erpfingen
20.00 Uhr Gospelchorprobe

19. Juli – 6. Sonntag nach Trinitatis 
Wochenspruch: So spricht der HERR, der dich geschaffen 
hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein. Jes. 43,1 
9.30 Uhr Gemeinsamer Sonnenbühler Gottesdienst in Erpfingen 
(Grauer, Opfer: Bezirksopfer Clemenskirche Oferdingen) 9.30 Uhr 
Kinderkirche Erpfingen
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Ponyreiten im Pfarrgarten
Ponyreiten im Pfarrgarten für Kinder 
nach Terminabsprache wieder mög-
lich. Wir bitten Sie, telefonisch einen 
Termin mit Renate Grauer zu verein-
baren: 0172 3141342. So können wir 
in kleiner Zahl und mit jeweils einer 
Familie im Freien die Hygienevor-
schriften einhalten. Herzliche Einladung!

Opfer und Spenden - Monat Juni: 
31.05.20 für aktuelle Notstände 274,-- €, 07.06.20 für den Förder-
verein krebskranker Kinder 146,-- €, 14.06.20 Johanneshaus 48,-- 
€ und eigene Gemeinde 40,-- €, 21.06.20 für den ehrenamtl. Be-
suchsdienst 138,-- €, 28.06.20 für das Missionsprojekt 330,-- €.
Opfer von Beerdigungen 28.5.20 74,-- € und 29.05. 41,-- €.
Spende in Höhe von 50,--€ für Corona-Hilfe Brot f.d. Welt und 
10,-- € und 20,-- € für den CD-Dienst.

Krümelgottesdienst
Möchtest du Samen säen?
In der St. Gallus Kirche liegt am Samstag, 11.07. 
von 14 bis 18 Uhr alles bereit. Kommt vorbei und 
hol dir die Sachen dafür ab. Dann kannst du mit 
deinen Eltern am Sonntag einen Krümelgottes
dienst Zuhause gestalten. 
Wir wünschen euch viel Spaß dabei!
Euer Krümelteam
Der Krümelgottesdienst ist ein Kleinkindgottes-
dienst für Kinder bis zum Grundschulalter.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Pfarrer N. Grauer

 
Open Air Gottesdienst am 12.Juli
Herzliche Einladung zu unserem Open Air Gottesdienst am 
12.Juli um 10.30 Uhr am Christlichen Zentrum Sonnenbühl! 
Aufgrund der aktuellen Lage ist eine Anmeldung unter info@cz-
sonnenbuehl.de erforderlich.
Bitte bringt eine Sitzgelegenheit (wie Campingstuhl oder Pick-
nickdecke) und einen Mund-Nasen-Schutz mit.
Sollte es regnen, übertragen wir wie gewohnt einen Onlinegottes-
dienst unter live.cz-sonnenbuehl.de

 
Sonntag, 12.07.
09.30 Uhr Gottesdienst
Um die Platzverteilung organisieren zu können bitten wir um An-
meldung bis Freitag.
Videogottesdienst
Der zentrale Gottesdienst mit Übertragung als Live-Stream über 
den YouTube-Kanal der NAK Süddeutschland wird weiterhin 
Sonntags um 10.00 Uhr angeboten:
https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland
Telefonübertragung über die zentrale Einwahlnummer: 069 2017 
442 99
Weitere Informationen und Termine finden Sie auf der Homepage 
unserer Kirchengemeinde unter https://www.nak-reutlingen.de/
sonnenbuehl

 
Sonntag, 12.12.2020
10.00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 15.07.2020
20.00 Uhr Gebetsabend

 
Kirchstr. 13/1, Postfach 7, Tel. 07129 932704 Fax 932705
https://se-engstingen-hohenstein.drs.de
Erreichbarkeit per Telefon (07129-932704) oder 
E-Mail: (StMartin.Engstingen@drs.de)
Montag, Mittwoch und Donnerstag 9.00 – 11.30 Uhr, 
Dienstag von 15.00 – 17.30 Uhr.
Pfarrer Jäger, Tel. 07129 932706
Diakon Tröster, Tel. 07129 938 2400

Gottesdienste in St. Martin vom 12.07. bis 19.07.2020
Sonntag, 12.07.2020 – 15. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sonntag, 19.07.2020 – 16. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Eucharistiefeier

Anmeldung zu den Gottesdiensten in St. Martin Großengs-
tingen 
Wenn Sie die Sonntags-Gottesdiensten mitfeiern möchten, bitten 
wir um eine Anmeldungen jeweils bis freitags 16 Uhr entweder bei 
Pfarrer Wolfgang Jäger, Tel. 07129-932706 oder Diakon Steffen 
Tröster, Tel 07129-930975.

Katholische Öffentliche Bücherei 
Die Urlaubszeit rückt näher, da wird es Zeit sich mit genügend 
Lesefutter einzudecken.
In den letzten Wochen sind viele Neuerscheinungen eingetroffen 
und bereits in Überraschungstaschen gepackt worden. Lasst 
euch also überraschen.
Gerne nehmen wir weiterhin Wunschlisten entgegen, welche dann 
beim nächsten Besuch mitgenommen werden können.
In diesem Jahr bleibt die Bücherei nur im August geschlossen. 
Der letzte Ausgabetag ist am Mittwoch 29. Juli.
Eingeschränkte Öffnungszeit: Mittwoch 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

 

 Urlaubsfreuden auf der Alb
Über 90 Teilnehmer kommen zum Golf-Schnuppern beim GC 
Reutlingen-Sonnenbühl e. V
Größere Veranstaltungen durchzuführen, gehört zum Tagesge-
schäft im Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl e. V. Doch in Corona-
Zeiten ist weit mehr Planung und Umsicht notwendig, um alle 
Auflagen und die Abstandsregeln einzuhalten. Dank perfekter 
Vorbereitung standen um 10.30 Uhr aus dem Kreis der Mitglieder 
zahlreiche Helfer bereit, um die „Schnupperer“ zu empfangen.
Die hatten sich vorab angemeldet und konnten so in kleinen Grup-
pen an die engagierten Golfclub-Mitglieder übergeben werden. Im 
Vorfeld hatte die Willmandinger Firma Ulmer Strickdesign Corona-
Schutzmasken mit Clublogo und in den Clubfarben produziert. 
Derart ausgestattet konnten sich die über 90 Besucher im Lauf 
des Tages unter professioneller Anleitung zeigen lassen, was die 
Faszination des Golfsports ausmacht.
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Da wurde geputtet, gechippt, gepitcht und das lange Spiel aus-
probiert. Jung und Alt waren mit Feuereifer dabei. Zahlreiche 
Stationen hatten die Verantwortlichen um Jugendvorstand Dirk 
Herrmann aufgebaut. Für jeden war etwas dabei und der Lern-
effekt garantiert.
Auf der Driving Range zeigten Spieler aus der 1. Herrenmann-
schaft den Newcomern den richtigen Griff und Schwung. Groß 
war die Freude, wenn der Ball getroffen wurde und dieser nach 
einem satten Treffmoment durch die Luft zischend seinen ersten 
langen Flug antrat.
An einer weiteren Station durften die Kinder und Erwachsenen 
ausprobieren, wie wichtig es ist, auf eine kurze Distanz den Ball 
kontrolliert zur Fahne zu schlagen. Für die Jüngsten gab es ein 
Übungsprogramm, bei dem mit Softbällen eine Zielscheibe ge-
troffen werden musste. Riesig war die Freude, wenn der Ball an 
der Scheibe kleben blieb – am besten genau in der Mitte.
Komplettiert wurde das Programm auf dem Putting Green. Da 
hieß es, den Ball aus unterschiedlichsten Distanzen ins Loch zu 
„putten.“ Wer sich nach einigen Übungsbällen sicher genug fühlte, 
der hatte später beim Putt-Wettbewerb die Chance, mit einem 
Sachpreis nach Hause zu gehen. Der Hauptpreis, der unter allen 
angemeldeten Teilnehmern an diesem Tag verlost wurde, war eine 
Jahresmitgliedschaft für Einsteiger im Wert von 999.- Euro.
Als weiteres Highlight on Top gab es für alle Teilnehmer eine Fahrt 
mit dem Golfcart über den Platz. Und mancher wunderte sich 
über die Ausdehnung der gesamten Anlage (80 Hektar): „Ich hätte 
nie gedacht, dass ein Golfplatz so groß ist“, meinte eine Dame 
hinterher. Eine Familie sprach von einem wunderbaren Urlaubstag 
auf der Schwäbischen Alb: „Wir haben jede Stunde genossen.“
Wer angesichts des konzentrierten Übens Hunger und Durst 
bekam, der musste sich nur ein paar Meter zur Terrasse des 
Club-Restaurants bewegen. Es gab Heiße Rote und Steaks mit 
leckeren Salaten und Gemüse. Frisch gezapftes Bier und kalte 
Erfrischungsgetränke standen als Durstlöscher bereit.
Das Fazit von Jugendwart Dirk Hermann war schnell gezogen: 
„Das Team im Sekretariat hat alles prima vorbereitet. Die Helfer 
waren super motiviert und haben die Gäste bestens betreut. Das 
Wetter spielte zudem perfekt mit.“ Über 90 Gäste lernten Golf als 
einen Sport kennen, der Bewegung, Technik, Spaß und ein tolles 
Naturerlebnis vereint. Und so sah man am späten Nachmittag 
bei Gästen und Verantwortlichen nur zufriedene Gesichter auf 
der Golfanlage.

 
Auf der Driving Range konnten die Besucher den Golfschwung und 
die langen Schläge ausprobieren.

Sonnenbühler Golf-Nachwuchs startet durch
Erstes Jugendturnier fand großen Zuspruch – Auf dem Weg 
zum Goldabzeichen und der Platzreife
Wenn man am Freitagnachmittag das Übungsgelände des Golf-
clubs Reutlingen-Sonnenbühl betritt, empfängt einen vielstim-
miges Gewusel: Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 14 
Jahren beleben den Platz und zeugen davon, dass sich in Sachen 
Nachwuchs beim Golfclub etwas tut. „Schuld daran“ ist zuvor-
derst Jugendwart Dirk Herrmann. Er hat Schwung in den Trai-
ningsbetrieb gebracht und neue Jugendgolfer begeistern können.
Wegen Corona startete auch die Jugend zwar etwas verzögert 
in die Saison, aber der Spaß war nicht minder gering. Die ersten 
Wochen in kleinen Trainingsgruppen liefen sehr gut.

So haben sich alle gefreut, dass das erste Turnier wie geplant 
stattfinden konnte. Am Freitag, 19. Juni, wollten 24 Kinder und 
Jugendliche/Junioren sich der Herausforderung stellen und die 
übervolle Teilnehmerliste war für die Organisatoren sehr motivie-
rend.
Das Wetter schien am Freitag recht positiv, aber es waren auch 
Schauer angekündigt. Trotzdem kamen alle 24 Angemeldeten. 
Der kurz vor Beginn einsetzende Regen, dachte wohl, er könne 
der Euphorie Einhalt gebieten. Aber weit gefehlt. Alle waren moti-
viert und so gingen neun Teilnehmer, die bereits die Platzerlaubnis 
oder ein Handicap hatten auf die 9-Loch-Turnierrunde.
14 Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren waren auf dem Übungsge-
lände und sammelten nach kleinen Aufwärmübungen an verschie-
denen Stationen wie Putten, Chippen, Pitchen und Abschlagen 
eifrig Punkte. Voll konzentriert fiel es kaum auf, dass der Himmel 
inzwischen zu bestem Golfwetter übergegangen war.
Es war ein wunderbarer Golfabend und am Ende gab es für jeden 
ein Dankeschön und für die Punktbesten kleine Preise.
Bei den Jüngsten sammelte Aliya Buck mit beeindruckendem 
Ballgefühl die meisten Punkte. In der zweiten Gruppe sicherte sich 
Ben Klam mit seinen tollen Schlägen den ersten Platz. Bei den 
größten hatte Jakob Bulach die Nase vor und ist auf dem besten 
Weg zur Platzerlaubnis.
Für die Teilnehmer des Wettspiels auf dem Übungsgelände geht 
es in den nächsten Wochen im Training weiter. Es stehen neben 
Golfaufgaben auch Übungen im Bereich Koordination und Kondi-
tion auf dem Programm. Wenn dann bald auch noch die Etikette- 
und Regelfragen bearbeitet sind, ist das Golfabzeichen geschafft 
und mit dem Abzeichen in Gold auch die Platzreife.
Von den neun Teilnehmern des 9-Loch-Wettspiels konnten drei 
ihr Handicap verbessern. Julian Mollenkopf bewies erneut seine 
gute Form und erspielte den ersten Platz und verbesserte sein 
Handicap von -48 auf -38.
Der Dank von Dirk Herrmann galt zum Schluss des Turnier-Nach-
mittag nicht nur allen Teilnehmern, sondern auch den Trainern Ian 
Binanzer und Marcel von Lipinski und Anja-Christin Fetzer vom 
Sekretariat.
Der Jugendvorstand vergaß nicht zu erwähnen, dass Anmeldun-
gen oder Nachmeldungen zum Jugendtraining, das immer frei-
tags von 16.30 bis 18.30 Uhr läuft, bei ihm noch jederzeit möglich 
sind. Telefon: 0177-2438326 oder jugend@albgolf.de.

 
Die Jüngsten hatten ihren Spaß beim ersten Übungstag in dieser 
Saison auf dem Gelände des Golfclubs Reutlingen-Sonnenbühl und 
spielte gekonnt schon die Bälle. Foto: Golfclub Reutlingen-Sonnen-
bühl e. V.

 
Einladung zum Kreisparteitag am 11. Juli 2020
Zu unserem diesjährigen Kreisparteitag laden wir Sie herzlich ein. 
Dieser findet am Samstag, 11. Juli 2020 um 10 Uhr im Naturthea-
ter (Naturtheaterweg 1) in Hayingen statt. Bitte beachten Sie am 
Versammlungsort die Hygiene- und Abstandsempfehlungen. Im 
Mittelpunkt des Parteitages stehen die Neuwahlen der Delegier-
ten für die Parteitage in Bezirk, Land und Bund sowie der Bericht 
des Kreisvorsitzenden Manuel Hailfinger. Wir freuen uns auf eine 
lebhafte Debatte und die Begegnung mit Ihnen in Hayingen.
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Einladung zur Wahlkreismitgliederversammlung für den 
Wahlkreis 289 zur Bundestagswahl am 11. Juli 2020
Zur Wahlkreismitgliederversammlung zur Aufstellung des / der 
Bewerbers/-in für den Wahlkreis 289 zur Bundestagswahl sowie 
zur Wahl der Vertreter für die Bezirksvertreterversammlung  und die 
Landesvertreterversammlung zur Bundestagswahl 2021 laden wir 
Sie herzlich ein. Diese findet am Samstag, 11. Juli 2020 um 11 Uhr 
im Naturtheater (Naturtheaterweg 1) in Hayingen statt. Bitte beach-
ten Sie am Versammlungsort die Hygiene- und Abstandsempfeh-
lungen. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen in Hayingen.

 
Ab 15. Juni wieder VdK-Präsenzsprechstunden 
Telefonische Anmeldung erforderlich
Ab dem 15. Juni 2020 können Ratsuchende die 35 VdK-Bera-
tungsstellen im Lande, zudem die Stuttgarter Landesgeschäfts-
stelle – inklusive VdK-Reisebüro und Servicegesellschaft – sowie 
die ebenfalls in Stuttgart ansässige VdK Patienten- und Wohnbe-
ratung Baden-Württemberg auch wieder persönlich aufsuchen. 
Ebenfalls erneut zugänglich sind die Bezirksgeschäftsstellen in 
Freiburg, Heidelberg und Tübingen. Aus Gründen des Infektions-
schutzes hatte es auch beim Sozialverband VdK in den zurücklie-
genden Wochen einen Corona-Lockdown gegeben. In dieser Zeit 
waren keine Präsenzsprechstunden möglich, aber telefonische 
und schriftliche Beratung. Um auch künftig weder Besucher und 
Mitglieder noch die VdK-Mitarbeiter zu gefährden, sind Vorsichts-
maßnahmen nötig, wie die vorherige telefonische Terminvereinba-
rung, das Tragen einer Maske, die Desinfektion der Hände in den 
Geschäftsstellen und das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 
Metern. Des Weiteren dürfen sich dort grundsätzlich nicht mehr 
als drei Besucher gleichzeitig aufhalten. Und Menschen mit grip-
peähnlichen Symptomen dürfen die VdK-Büros angesichts der 
besonderen Gefahren, die von Covid-19-Erkrankungen gerade 
auch für viele Ältere, Menschen mit Behinderung, chronisch Kran-
ke oder pflegebedürftige Menschen ausgehen, nicht betreten.

 
SPG Tennis: Herren aktiv siegreich, Herren 40 verliert denk-
bar knapp
Letztes Wochenende konnten die aktiven Herren den zweiten Sai-
sonsieg verbuchen und sind unverändert Tabellenführer. Diese 
Spitzenposition wiederum mussten die "40er" nach einer knap-
pen Niederlage aufgrund eines weniger gewonnenen Satzes an 
Steinhilben abgeben. 
Junioren U15: SPG - TA TSV Plattenhardt 2: 0:6
Damen: SPG - TC Stetten/F. 2: Wurde verschoben
Herren: SPG - TA TSV Schopfloch: 7:2
Herren 40: SPG - TC Steinhilben: 3:3 (7:8 Satzverhältnis)
Nächstes Wochenende finden folgende Partien statt:
10.07. (15 Uhr): Junioren U15: TA TSV Betzingen 2 - SPG
11.07. (14 Uhr): Herren 40: SPG - TV Hohenstein (Spielort: Gen-
kingen)
12.07. (10 Uhr): Damen: TC Bonlanden 2 - SPG

 
KURSBEGINN
Kursbeginn ist am Samstag, den  11. Juli  2020 um 13 Uhr . Von 
jedem Teilnehmer sind für seinen Hund mitzubringen: Impfpass, 
Kopie der Hundehaftpflichtversicherung, Schleppleine (wenn vor-
handen), Lieblingsspielzeug, Leckerlies. Wir freuen uns auf Euch. 
Interessierte sind herzlich willkommen.

 

 
Sitzung des Ortschaftsrates
Am Donnerstag, den 14.07.20, um 19.30 Uhr im Haus des Gas-
tes, findet die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 
statt.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Bekanntgaben
2. Haushaltsplanberatungen 2021: Wünsche und Anträge
3. Neuverpachtung - Herbstschafweide
4. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Die Einwohnerschaft ist zu dieser Sitzung recht herzlich ein-
geladen, bitte unbedingt die Hygienevorschriften beachten.
Im Anschluss findet noch eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Willi Herrmann, Ortsvorsteher

 

 
Änderung der Öffnungszeiten in der Ortsvafts-
verwaltung Genkingen
Liebe Genkingerinnen und Genkinger, liebe Sonnenbühlerinnen 
und Sonnenbühler,
ab dem 01. Juli 2020 ist die Ortschaftsverwaltung in Genkingen 
wie folgt für sie geöffnet:
Dienstag:  08:00 bis 11:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch:  08:00 bis 11:30 Uhr
Donnerstag:  08:00 bis 11:30 Uhr.
Wir bitten um Beachtung!

 
Öffnungszeiten der Ortsbücherei
Die Bücherei ist geöffnet!
Dienstags von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr
auch unter Telefon Nr. 925 9251
Für mögliche Wünsche und Verlängerungen
Buecherei-Genkingen@t-online.de
Bitte beachten Sie beim Besuch der Bücherei die Hygiene Vor-
schriften und vergessen den Mundschutz nicht.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
Das Bücherei-Team
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Youtube Kanal der evangelischen Kirchengemeinden in 
Sonnenbühl:
https://www.youtube.com/channel/UCcppCaIrXqJoFr7qCf-
VqoFw
Impulse, Andachten und sonntags ein Gottesdienst aus Sonnenbühl
Freitag, 10. Juli
19.00 Uhr Posaunenchorprobe im Freien
Samstag, 11. Juli
9.30-12.00 Uhr Konfirmandensamstag
Sonntag, 12. Juli – 5. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und 
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es (Epheser 2,8)
10.30 Uhr Gottesdienst bei der Kirche mit Bibelübergabe an den 
neuen Konfirmandenjahrgang (Pfarrer Eberhardt und Singteam / 
Opfer: popCHORn)
13.30 Uhr Gemeinschaftssstunde
Die Genkinger Michaelskirche ist täglich für Gebet und Ein-
kehr geöffnet.
Angebote der Chöre, Gruppen und Kreise
Der Saal im Gemeindehaus kann in Rücksprache mit dem Pfarr-
amt von einer beschränkten Personenzahl unter Beachtung der 
Infektionsschutzregeln wieder genutzt werden.
Die Chöre, Gruppen und Kreise beginnen nach Absprache unter-
einander wieder mit ihren Angeboten.
Mittwoch, 15. Juli
14.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Freitag, 17. Juli
19.00 Uhr Posaunenchorprobe im Freien
Sonntag, 19. Juli
9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfarrer Eberhardt)
Getauft wird Leon-Andrei Schenk, Unterhausen
11.00 Uhr Kirche im Grünen am Roßberg (Pfarrerin Wandel und 
Posaunenchor Bronnweiler)
13.30 Uhr Gemeinschaftsstunde
Taufsonntage: 19. Juli, 9.30 Uhr; 9. August, 10.30 Uhr; 19. Sep-
tember, 10.30 Uhr,
(20. September, 10.30 Uhr -voll), 11. Oktober.

Opfer und Spenden
Herzlichen Dank für das Opfer vom 5. Juli in Höhe von 146,24 
Euro für die Diakonie in Württemberg und bei der Familienkirche 
plus in Höhe von 43,60 Euro für die Schneller-Schulen im Libanon. 
Außerdem danken wir für Spenden in Höhe von 50 Euro für „Wo 
am Nötigsten“ und 40,00 Euro für die eigene Gemeinde. Gott 
segne Geber und Gaben!

Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmanden und 
Bibelübergabe am 12. Juli
„Nicht wegwerfen – lohnt sich!“ so lautet das Motto für das Kon-
firmandenjahr des neuen Jahrgangs 2020/21 inspiriert von dem 
Bibelwort: „Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große 
Belohnung hat“ (Hebräerbrief 10,345).
2 Mädchen und 8 Jungen sind am 1. Juli gestartet. Am kommen-
den Sonntag stellen sie sich nun im Gottesdienst um 10.30 Uhr 
vor. Außerdem bekommen sie eine Basisbibel „NT und Psalmen“ 
als Konfirmandenbibel überreicht. Ein Singteam um Lisa Link wird 
mitwirken.

Damit möglichst viele mitfeiern können - die Familien der neuen 
Konfirmanden und die ganze Gemeinde – planen wir, den Got-
tesdienst unter Einhaltung der Abstandsregeln im Freien draußen 
vor der Kirche auf dem Kirchhof (=Friedhof) zu feiern. Sitzgelegen-
heiten stehen bereit, wer will kann auch eine eigene mitbringen. 
Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde und hoffen auf Sonnenschein 
(und wenig Schnakenalarm)!
Beim Gottesdienst im Kirchenraum darf wieder gesungen 
werden – allerdings nur mit Mundschutz
Die Kirchenleitung hat aufgrund der gelockerten Corona-Verord-
nungen des Landes Baden-Württemberg die Vorgaben für die 
Umsetzung des Infektionsschutzes beim Feiern von Gottesdiens-
ten überarbeitet. Darin heißt es u.a.:
„Der Gemeindegesang wird wieder eingeführt, allerdings unter 
eingeschränkten Bedingungen. ... ein geeigneter Mund-Nasen-
Schutz (ist) verbindlich zu tragen.“
Nun mögen die Gottesdienstfeiernden selbst entscheiden, wie sie 
es unter diesen Bedingungen mit dem Singen halten. Der Mindest-
abstand beim Sitzen bleibt bestehen. In unserer Michaelskirche 
sind die Plätze entsprechend markiert, so dass 60-70 Personen 
Platz finden. Bei Bedarf kann der Gottesdienst ins Gemeindehaus 
oder nach draußen ins Freie übertragen werden.

Konfirmandensamstag am 11. Juli
Diese Woche trifft sich die neue Konfirmandengruppe am Sams-
tag um 9.30 Uhr im Gemeindehaus. Wir gestalten unsere Gottes-
dienstkerzen und das Mottoplakat für das neue Konfirmandenjahr. 
Außerdem besprechen wir den Gottesdienst mit der Bibelüberga-
be am Sonntag. Bitte spitzes Messer und Brettle für das Schnei-
den der Wachsplatten mitbringen!

Ihre Spende für den Reutlinger Tafelladen
Die Tafelläden haben derzeit eine hohe Nachfrage. Auch in Reut-
lingen besteht ein erhöhter Bedarf an Verkaufsartikeln. Schon seit 
längerem unterstützt unsere Kirchengemeinde den Reutlinger Ta-
felladen mit Spenden von Gemeindegliedern. Die gaben können 
in der Genkinger Michaelskirche in einen Korb gelegt werden, der 
am hinteren Ausgang bereit steht. Geeignet sind haltbare Lebens-
mittel, gerne auch Konserven, und Hygieneartikel. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an alle, die auf diese Weise helfen, die 
Not anderer zu lindern.
Gemeindehausfassade erstrahlt in neuem Glanz
In den vergangenen Tagen hat Malermeister Robert Herrmann 
den zweiten Abschnitt der Malerarbeiten an der Außenfassade 
des Gemeindehauses fertiggestellt. Nun ist auch der Giebel zur 
Undinger Straße und die Fassade im Bereich des Innenhofes neu 
gestrichen. Wir freuen uns über den neuen Glanz und danken für 
die Ausführung!
Mit herzlichen Grüßen
Pfarrer Hansjörg Eberhardt

 

 Schießbetrieb / Wirtschaft
Das Schützenhaus (Wirtschaft und Schießstände) ist wieder ge-
öffnet. Die allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregeln 
anlässlich der Corona-Pandemie sind zu beachten.

Schießstandaufsicht
12.07.: Kuno Schneider

Wirtschaftsdienst
12.07.: Marc Schneider

Bogenschützen
11.07.: Hans Lebherz
18.07.: Sandra Roller
Mezger
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Kein Sport in der Steinbühlhalle!
Wegen einer Veranstaltung ist in der Steinbühlhalle am Freitag, 
17.07.2020 ab 13.30 Uhr kein Sport möglich.

Änderung der Öffnungszeiten im Melde- und 
Passamt im Rathaus in Undingen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie unsere geänderten Öffnungzeiten im Melde- 
und Passamt in Undingen. Die folgenden Öffnungszeiten sind ab 
dem 01. Juli 2020 gültig.
Montag:   08:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag:  14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch:  08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag:  08:00 bis 12:00 Uhr
Freitag:   08:00 bis 12:00 Uhr
Diese Öffnungszeiten gelten ausschließlich für das Melde- und 
Passamt im Rathaus in Undingen!

 
Bücherei geöffnet
Wir brauchen Platz für neue Bücher. Auf unserem Bücherfloh-
markt finden Sie viele spannende Romane und Kinderbücher zu 
günstigen Preisen .
Wir feuen uns auf Sie! Öffnungszeiten:
Freitags 14:30 Uhr - 17:30 Uhr.
Das Büchereitteam.

 

 
Sonntag, 12. Juli 2020 Fünfter Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe an der Helmut-Werner-Hütte, 
Pfarrer Simon Wandel und Musikteam
Das Opfer ist als Kirchenbezirksopfer Reutlingen bestimmt für die 
Kirchensanierung in Oferdingen.
Sonntag, 19. Juli 2020 Sechster Sonntag n. Trinitatis
10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen an der Helmut-Werner-
Hütte mit Pfarrer Simon Wandel und Band

Opfer und Spenden 
Wir danken herzlich für das Opfer vom Gottesdienst am 28. Juni 
in Höhe von 177,90 EUR für den Nothilfeverein.
Herzlich danken wir für folgende Spenden
100,- EUR für die Mully Childrens Family
20,- EUR für die Undinger Kirche
Gott segne Geber und Gaben.

Taufgottesdienst an der Helmut-Werner-Hütte
Am Sonntag, 12. Juli 2020, feiern wir um 09.30 Uhr miteinander 
Gottesdienst unter freiem Himmel an der Helmut-Werner-Hütte. 
Eine vielfältige musikalische Gestaltung aus Bläsern, Gesang und 
E-Piano wird den Gottesdienst bereichern. Darüber hinaus wird 

Daniel Mattheo El Kasmi im Gottesdienst getauft werden. Lassen 
Sie uns dieses besondere Ereignis im Leben von Daniel El Kasmi 
gemeinsam feiern, begrüßen wir unser neues Gemeindeglied in 
unserer Runde und beten wir miteinander, dass sich Daniel seiner 
Taufe freuen und zu eigenem Glauben kommen möge.
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Undinger 
Kirche statt; dann allerdings leider ohne die Bläser, um den Infek-
tionsschutz nicht zu gefährden. Wenn Sie sich wegen des Wetters 
unsicher sein sollten, können Sie, wie gewohnt, ab 08.30 Uhr 
folgende Nummer wählen und der Ansage auf dem Anrufbeant-
worter lauschen: 07128 304 10 94.

Hygienekonzept Gemeindehaus
Für das Gemeindehaus wurde nun ein Hygienekonzept erstellt, 
dass die Nutzung des Hauses unter den Bedingungen des In-
fektionsschutzes in Teilen wieder ermöglicht. Konkret bedeutet 
dies, dass zunächst nur das Stockwerk mit dem großen Saal für 
Gruppen und Kreise sowie zur Vermietung wieder bereitsteht. Das 
Infektionsschutzkonzept ist auf der Homepage der Kirchenge-
meinde zum Download bereit und kann auch in Papierform im 
Pfarramt abgeholt werden. Die Gruppenverantwortlichen werden 
direkt kontaktiert werden.
Wichtig ist, dass alle Nutzerinnen und Nutzer des Gemeindehau-
ses, auch die Gruppen und Kreise, sich vorab beim Pfarramt mel-
den, damit wir die Belegung des Saales und die anschließende 
Reinigung zeitlich koordinieren können.

 

 Generalversammlung 2020
Auf den Tag genau 110 Jahre nach der ersten Generalversamm-
lung lädt der TSV Undingen 1910 e. V. alle Mitglieder am Freitag, 
den 17. Juli 2020 um 19:10 Uhr in die Steinbühlhalle (Falltor-
straße 35) zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung 
herzlich ein.
Tagesordnung:
1.   Eröffnung
1.1. Totenehrung
2.   Jahresberichte Hauptverein
2.1.  Vorstand
2.2.  Schriftführerin
2.3.  Schatzmeister
2.4.  Kassenprüfer
2.5.  Technischer Leiter
2.6.  Ehrenrat
3.   Entgegennahme der schriftlichen Abteilungsberichte
4.   Aussprache zu den Berichten
5.   Entlastung
6.   Wahlen
6.1.  Hauptverein
6.2.  Abteilungen
7.   Verabschiedung Haushaltsplan 2020
8.   Anträge
9.   Termine & Veranstaltungen 2020
10.  Verschiedenes, Anregungen & Fragen
11.   Festvortrag „17. Juli 1910 bis heute – 110 Jahre in Bewe-

gung“
Anträge müssen schriftlich eingebracht werden und sind bis zum 
10. Juli 2020 an den Vorstand zu richten.

Konzept zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Ab-
stand
Als Versammlungsort wurde die Steinbühlhalle festgelegt, da hier 
ausreichend Fläche vorhanden ist, um die geforderten Mindest-
abstände einzuhalten. Im Eingangsbereich und im Bereich der 
Toiletten wird Hand-Desinfektionsmittel platziert.
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Alle Teilnehmer haben einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Dieser kann abgelegt werden, wenn ein Sitzplatz eingenommen 
wurde, da hier die Mindestabstandsregel gewährleistet ist. Beim 
Verlassen des Sitzplatzes ist der Mund-Nasen-Schutz wieder zu 
tragen.
Es gibt eine zentrale Ausgabestelle für Essen und Getränke. Es 
wird nicht kassiert, um unnötigen Kontakt zu vermeiden. Die Be-
zahlung erfolgt über eine aufgestellte Spendenkasse.

 

 
Ortschaftsverwaltung Willmandingen
Die Ortschaftsverwaltung ist bis einschließlich 17.07.2020 wie 
folgt besetzt:
Mittwoch 15.07.2020 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Frau 
Klein Tel.: 07128925940 oder an die Hauptverwaltung.

 

 
Update zu Proben und Auftritte
In den aktuell gelten Auflagen ist derzeit gefordert, dass zwischen 
den Bläsern ein Abstand von mindestens 2m eingehalten wird. 
Zusätzlich gibt es Beschränkungen der Größe des Proberaumes. 
Hier sind ca. 10m² pro Person und eine Mindesthöhe von 3,5 m 
gefordert.
Leider können wir diese Auflagen nicht für den gesamten Chor 
gewährleisten. Aus diesem Grund werden wir bis zum 14.07.2020 
auf Proben und Auftritte verzichten. Weitere Infos, auch zu unse-
rem Ausflug im Oktober, folgen nach den Sommerferien.
 Holzwiesenfest  - Absage 
Aus gegebenem Anlass werden wir dieses Jahr auf unser Hol-
zwiesenfest verzichten.
 Kirbefest - Absage 
Auf Grund der geltenden Vorschriften muss unser Kirbefest Mitte 
Oktober leider abgesagt werden. Weitere Infos folgen nochmals 
nach den Sommerferien.
Schriftführer

 
Briefmarkensammlerverein  
Trochtelfingen-Gammertingen e. V.
Leider ist es immer noch nicht möglich, die turnusmäßigen 
Tauschtreffen durchzuführen. Vielleicht können diese nach den 
Sommerferien wieder aufgenommen werden, eventuell auch 
als Freiluftveranstaltung. Auf Mund-Nase-Bedeckung wird zwar 
trotzdem geachtet werden müssen, aber das ist ein vertretbares 
kleines Übel. Alle können aber in der Zeit der pandemiebeding-
ten Trennung ein Zeichen des Zusammenhalts setzen, indem den 
Sammlerfreunden einfach schön gestempelte Briefe zugesandt 
werden, die auf Wunsch dann auch für die eigene Sammlung 
wieder zurückgegeben werden. Und natürlich kann die Vorstand-
schaft bei Fragen, Anregungen oder sonstigen Anliegen per Te-

lefon oder E-Mail jederzeit kontaktiert werden. Vielleicht ist ja die 
sommerliche Reisefreudigkeit aufgrund der Umstände dieses 
Jahr nicht so ausgeprägt wir sonst. Dann ist es doch gut, wenn 
man alle Kontaktmöglichkeiten ausschöpft.

WETTERRING 2000+
Das Wetter in Sonnenbühl im Juni 2020:
Feuchtwarmer Frühsommer beendet die Trockenheit
Zu Beginn des met. Sommers war die Sonnenalb noch völlig aus-
getrocknet, am Monatsende
hingegen hatten die Böden durch die reichlichen Niederschläge 
wieder mehr Grundfeuchte.
Den ganzen Monat über wechselten sich die Großwetterlagen 
ständig ab. Die zahlreichen atlantischen
Tiefs gestatteten den kleinen Zwischenhochs nur kurze Auftritte. 
In der ersten Monatshälfte lagen die Temperaturen noch unter 
dem langjährigen Mittelwert, die zweite Hälfte des Juni hatte 
dann aber ein deutliches Wärmeplus mit subtropischem Charak-
ter. Die ersten Wärmegewitter des Jahres brachten dabei lokal 
unterschiedliche Regenmengen, längere Landregenfälle hingegen 
blieben aus. Mit über 25 °C traten die ersten Sommertage des 
Jahres am 26.+27. auf. Für die Heuernte konnten die trockenen 
und sonnigen Tage vom 21.-26. genutzt werden.
Mit einer mittleren Temperatur von 14.7°C war der Juni 2020 um 
1.1° wärmer als normal. Die Temperaturspanne reichte von 4°C 
am 2. bis zu 26°C am 26. Die Frühsommersonne brachte es
auf ca. 200 Stunden (95 %), an 5 Tagen schien die Sonne nicht. 
Die Niederschlagsmenge erreichte 121 mm in Genkingen (97 %).
Halbjahresbilanz 2020: Temperatur: 7.2°C (+2.4°), Sonne: 1150 
Stunden (normal 835), Niederschlag: 461 mm (normal 552).
www.wetterring.de WETTERRING 2000+ (FACEBOOK) 
Roland Hummel

 
Sie haben Ideen wir fördern
In der LEADER-Region Mittlere Alb wurden 12 neue Projekte 
ausgewählt, für deren Umsetzung stehen über 700.000 Euro 
Fördermittel bereit
Am 01. Juli 2020 hat der Beirat der LEADER-Aktionsgruppe Mitt-
lere Alb entschieden, dass weitere 9 LEADER-Projekte mit rund 
433.750 Euro EU-Mitteln sowie 267.600 Euro Landesmitteln ge-
fördert werden sollen. Dazu wurden 3 Kleinprojekte ausgewählt, 
die über das Förderprogramm Regionalbudget rund 11.500 Euro 
Fördermittel erhalten.
Sie haben eine ausgereifte und bereits geplante Projektidee und 
benötigen eine finanzielle Unterstützung? Nutzen Sie Ihre Chan-
ce und melden Sie sich beim Regionalmanagement in Münsin-
gen. Bis zum 15. Juli 2020 können noch einmal umsetzungsreife 
Projektanträge für Baumaßnahmen, Ausstattungen oder größere 
Maschinen eingereicht werden. Der Beirat entscheidet voraus-
sichtlich am 28. Juli 2020 über neue Projektanträge. Für die aus-
gewählten Projekte sollen nochmals zusätzliche Fördergelder in 
die Region geholt werden. Im Nachgang der Projektauswahl wird 
durch das Land bekannt gegeben, ob noch weitere Fördermittel 
für die Projekte zur Verfügung stehen.
9 LEADER-Projekte fördern Wirtschaft, Grundversorgung und 
Dorfgemeinschaft
In Westerheim entsteht die „samsmade“-Gestaltungswerkstatt 
für Holzkunst und Holzarbeiten. 
Eine Genossenschaft wird im Ortskern von Mehrstetten ein Nah-
versorgungszentrum am Marktplatz 11 einrichten. 
Im ehemaligen und leerstehenden Schulhaus in Seeburg richtet 
die Kommune ein Dorfgemeinschaftshaus für alle Bürger ein. 
In Gauingen befindet sich das über 100 Jahre alte Dorfgasthaus 
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Grüner Baum, welches neu belebt, modernisiert und zum Landg-
asthof umgestaltet wird. 
Zwei Privatpersonen werden ein leerstehendes Gebäude in Erkenb-
rechtsweiler im Rahmen einer Existenzgründung modernisieren und 
umgestalten. In der neuen Existenz „Alte Backstube“ entstehen 
eine Eventgastronomie im Stil einer gemütlichen Berghütte, eine 
Gästewohnung, ein Gästezimmer sowie eine Mietwohnung. Im ehe-
maligen Feriendorf in Gomadingen setzt eine Genossenschaft ein 
Mehrgenerationenprojekt zum Wohnen, Arbeiten und Leben um. 
Der Holzfachhandel Herbholz in Kohlstetten wird zukunftsorientiert 
gestärkt und die Strukturen sowie Produktionsabläufe effizienter 
gestaltet und weiterentwickelt. Dafür wird eine neue, moderne und 
größere Sägemaschine angeschafft sowie die Beschaffenheit des 
Dachs in Bezug auf die Lager-, Arbeits- und Produktionsbedin-
gungen verbessert . 
Die Albtal Naturkost GmbH in Engstingen liefert dem Fachhandel 
Getreideprodukte. Nun werden die Verpackungen für Cerealienpro-
dukte moderner und umweltschonender ausgestaltet. Das Unter-
nehmen schafft eine Schlauchbeutel-Verpackungsanlage an, mit 
der die Produkte in Papier- und Kunststoff-kaschierte Folie verpackt 
werden. 
Die Skilift Dottingen GbR betreibt seit 50 Jahren einen Schlepp-
lift. Die bestehende Liftanlage entspricht nicht mehr dem aktuellen 
Stand der Technik und gerade für Kinder und Anfänger stellt die 
Nutzung eine Herausforderung dar. Um den Betrieb der Anlage 
langfristig zu sichern, wird die Liftanlage modernisiert. 
3 Regionalbudget-Projekte stärken Kultur, Jugend und Vereins-
sport
In der Kulturwerkstatt BT24 im Albgut werden Ausstellungen, Ver-
anstaltungen und Workshops angeboten. 
Die Stadt Gammertingen betreibt ein Jugendbüro in den Räum-
lichkeiten einer alten Textilfertigung. Um das Interesse vieler und 
verschieden junger Jugendlicher zu wecken, wird ein „MakerLab“ 
eingerichtet. 
Der Förderverein Leistungsturnen Hülben verfolgt das Ziel, Leis-
tungsturnen insbesondere für Kinder und Jugendliche zugänglich 
zu machen. Zum Heranführen der Kinder an den Turnsport wird 
eine sogenannte „Bewegungsbaustelle“ angeschafft. Die Bewe-
gungsbaustelle besteht aus mehreren Elementen wie z. B. Kästen, 
Kletterleitern und Turnbänken, die miteinander kombiniert und zu 
fantasievollen Bewegungslandschaften verbunden werden können.
Auch Sie haben eine ausgereifte Projektidee und benötigen finanzi-
elle Unterstützung? Interessierte können sich an die Regionalmana-
ger Elisabeth Markwardt und Hannes Bartholl in der Geschäftsstel-
le in Münsingen wenden. Elisabeth Markwardt, 07381/402 97-02, 
markwardt@leader-alb.de; Hannes Bartholl, 07381/402 97-01, 
bartholl@leader-alb.de.
Weitere Informationen unter www.leader-alb.de   

 
Neue Prüfpflichten für Heizöltanks
Zum Schutz des Grundwassers müssen Tankanlagen in technisch 
einwandfreiem Zustand sein. Dies wird unter anderem durch re-
gelmäßige Prüfungen ähnlich wie bei jedem Fahrzeug sicher-
gestellt. Die Anforderungen an diese Prüfungen - z. B. Fristen 
und Mängelbeseitigung - richten sich seit 01.08.2017 nach der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV).
Aus der AwSV ergeben sich veränderte Anforderungen an die 
Prüfpflicht von bereits bestehenden Tankanlagen für wasserge-
fährdende Stoffe wie Heizöl, Diesel, Benzin und Altöl. Abhängig 
von Kriterien wie Lagervolumen, ober- oder unterirdische 
Aufstellung oder Lage im Wasserschutzgebiet bzw. Über-
schwemmungsgebiet sind Tankanlagen einmalig oder regel-
mäßig durch eine Sachverständigenorganisation zu prüfen.
Außerdem müssen Tankanlagen, die sich in einem Überschwem-
mungsgebiet befinden, bis Januar 2023 hochwassersicher nach-
gerüstet sein.

Das Umweltschutzamt des Landkreises Reutlingen informiert ger-
ne darüber, ob eine Tankanlage regelmäßig geprüft oder nach-
gerüstet werden muss. Zu erreichen ist das Umweltschutzamt 
telefonisch unter 07121 480-2333 oder per Mail an umweltschutz-
amt@kreis-reutlingen.de
Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landrat-
samts Reutlingen www.kreis-reutlingen.de unter der Rubrik Tank-
anlagenüberwachung.

Ran an den Familientisch!
Vortrag als Online-Seminar
Eine BeKi-Informationsveranstaltung über die Ernährung nach 
dem ersten Lebensjahr bietet Referentin Sabine Schwaigerer am 
Freitag, 31. Juli von 10 bis 11:30 Uhr als Webinar an.
Angesprochen sind Eltern von Kindern im Alter vom ersten bis 
zum dritten Lebensjahr.
Sabine Schwaigerer beantwortet Fragen rund um die Ernährung 
nach dem ersten Lebensjahr und schafft einen Überblick über die 
allgemeinen Empfehlungen. 
Während der Veranstaltung können live Fragen gestellt werden. 
Weiterhin erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Infoma-
terial zum Thema.
Als technische Voraussetzung für die Teilnahme ist erforderlich: 
Für die Bildübertragung eine stabile Internetleitung mit funktio-
nierendem W-LAN (eine Verbindung über das Mobilfunknetz wird 
nicht empfohlen). Ein PC, Laptop oder Tablet. Wenn ein Laptop 
oder PC verwendet wird, der Internetbrowser „Firefox“. Für die 
Übertragung der Sprache: Festnetztelefon oder Handy.
Informationen und Anmeldungen zu dieser kostenfreien Ver-
anstaltung sind beim Kreislandwirtschaftsamt Münsingen bis 
Montag, den 27. Juli 2020 unter der Nummer 07381-9397 7341 
oder unter landwirtschaftsamt@kreis-reutlingen.de möglich. Die 
Teilnehmenden erhalten nach der Anmeldung per Mail einen Zu-
gangscode zur Veranstaltung.

Suche Schachpartner
Tel. 0175 / 1952582

Suche Schuppen/ScheuneSuche Schuppen/Scheune
in Erpfingen/Undingen für land- und 

forstwirtschaftliche Geräte. 
Ideal 4-6 m breit / 6-8 m lang zur Pacht oder zum Kauf.

Tel: 0172/7679886

p Bitte ausschneiden und aufheben!           p

Großer Geflügelverkauf
Enten, Gänse, Puten und Mast bitte vorbestellen!
Montag, 13.07.2020 und Montag, 10.08.2020

Erpfingen, Rath., 12.30 Uhr, Willmandingen, alt. Milchh., 12.45 Uhr,
Undingen, Rath., 13.00 Uhr, Genkingen, Genkingen Bank, 13.15 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte, Tel. 05244 8914
www.gefluegelzucht-schulte.de

   

    
             

    

    

     
  

 
      
      

 

   

     

  

              
               

              

 

Möss.-TALHEIM · Jägerstr. 10 
 0 74 73 / 78 23

www. wagner-steingestalter.de

Ihr Meisterbetrieb mit großer  Ausstellung!

Große Innenausstellung

Kompetente Beratung & guter Service!
    

    

GRABMALE GRABMALE GRABMALE 

       

  



ALLE Haushalte in Sonnenbühl, Gönningen, 

Pfullingen und Lichtenstein

bekommen ein Mitteilungsblatt! 

Lassen Sie sich diese Aktion nicht entgehen!

Anzeigenschluss  
Farbanzeigen 

Donnerstag, 16.07. 
um 9.00 Uhr

Anzeigenschluss  
schwarz/weiß Anzeigen 

Dienstag, 21.07. 
um 9.00 Uhr

Telefon 07121 9793 - 0
E-Mail 

Schießgasse 4| 72820 Sonnenbühl-Undingen| Tel. 07128.2302
post@metzgerei-allmendinger.de | www.metzgerei-allmendinger.de

Montag–Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr 
Samstag 7.00 bis 13.00 Uhr| Mittwoch nachmittags geschlossen

GEGRILLTE 

SPARE RIBS MIT 

POMMES FRITES 

UND KRAUTSALAT

Di. 14.07. ab 10 Uhr

Bio Hähnchenbrustfi let
mariniert und natur

100g € 3,49

Bioland Hüttenspeck 100 g € 2,99

Rindersteak
mariniert und natur

100g € 2,69

Familiengrillwurstpackung
6er-Pack, gemischt

Pack € 6,90

Gekochte Mettwurst
im Geleemantel

100g € 1,19

Kaiser Jagdwurst 100g € 1,39

Gekochte Ripple 100g € 0,99

Bauernbratwurst 100g € 1,19

Gefl ügelsalat   100g € 1,69

Bioland Käse „Wilder Bernd“   100g € 1,99

Angebot gültig vom 10.07. bis 11.07.2020

Wir suchen im Raum Sonnenbühl
• Informatiker hat Traumjob gefunden und braucht jetzt
  zeitnah ein 1-2 Fam-Haus mit Garten & Carport / Garage
• für Kapitalanleger: 2-3 Familienhaus oder auch eine 
  Eigentumswohung (mit Mieterübernahme) 

Rufen Sie uns unverbindlich an !

IMMOBILIENHAUS
für Baden-Württemberg seit 1977

Hauptstraße 89
88515 Langenenslingen

www.biv.de Tel. 07376 960-0

 
 

 
 

Verschenke 10 Schwärme
an Neuimker
cskreutner@t-online.de

Suche artenreiches Heu 
für meine Pferde, 1. Schnitt, 

frei von Giftpflanzen, ca. 60 Quaderballen.

Tel. 0152/56177155

1 bis 2-Zimmer-Wohnung
in Sonnenbühl (bevorzugt Undingen) für jungen Mann 

in Festanstellung bei Fa. Kleinmann, 
NR, ruhig, dringend gesucht.

Telefon 0174/9924924, martin.beisswenger@pro-juventa.de

Zu Verkaufen:
Werkstatt / Garage / Scheune - ca. 70 m2

im Ortszentrum Erpfingen gegen Gebot.
Tel. 01573-3739716





Burladinger Strasse 14 - 26 Telefon (0 75 74) 9 31 30
72501 Gammertingen Telefax (0 75 74) 9 34 40
bewerbung@reifen-goeggel.de www.reifen-goeggel.de

Zur Verstärkung unseres Teams stellen wir ein:

Reifen-Monteur
Wir erwarten: - selbstständiges Arbeiten
 - Einsatzbereitschaft
 - Teamfähigkeit
 - Zuverlässigkeit

Wir bieten: - leistungsgerechte Vergütung
 - zukunftssicheren Arbeitsplatz
 - Lehrgänge und Schulungen
 - gute Arbeitsbedingungen
 - gutes Betriebsklima

Wenn Sie Interesse haben, richten Sie bitte 
Ihre schriftliche Bewerbung mit Ihrer 
Gehaltsvorstellung zu Händen Herrn Göggel.

ein
Landmetzgerei

  
             

Frische & 
Qualität aus 
eigener Schlachtung

Wochenangebote

  
             

  
  
 

Inhaber: Jochen Rein
Pfullinger Straße 1 · 72820 Sonnenbühl · Telefon 0 71 28 / 5 13

  
  
 

10.07. – 16.07.2020

Rinderbraten aus der Keule  . . . . . . . 100 g 1,65 €
Hackfleisch  . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,98 €
Lyoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g 1,19 €
Wurstsülze  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g 0,98 €
Lindenberger 45% Fett i. d. Tr.  . . . . . . 100 g 1,15 €
Dienstag: Gulasch mit Spätzle und Salat
Mittwoch: Gebratene Maultaschen mit Salat
Freitag: Fleischküchle mit Kartoffelpüree

Elektro Hecht GmbH & Co. KG
72764 Reutlingen, Kanzleistraße 18
Tel: 07121/3881-20   •    www.elektro-hecht.de

Perfekte Schwarzwerte, brilliante 
leuchtende Farben, satter Ton!
Überzeugen Sie sich selbst!

TV-Geräte vom Fachhandel.
Made in Germany!
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Bewirb Dich

t suchen wir genau Dich!ielleichV

antedW

Hirschaustraße 48 ■ 72393 Burladingen ■ Tel. 0 74 75-953599
Fax 0 7475-95 3597 ■ E-Mail: kul-zak@gmx.de ■Web: www.kul-zak.de

■ Karosserie- und Lackierbetrieb
■ Industrielackierungen
■ Sonderlackierungen
■ Schadenskalkulation

kuttler-immobilien.de

Sie möchten Ihre Immobilie

Nutzen Sie unsere langjährige
Erfahrung und Marktkenntnisse

für Ihren Erfolg.

Verkaufen - Vermieten?

Rufen Sie uns an-
wir freuen uns auf Sie!

07072-9139755
Schlosshof 7  72810 Gomaringen

Ihr starker Partner in der Region
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Name

Vorname

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Email 

IBAN 

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren für das Abo bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

Berghülen

Erbach

Geislingen

Gomadingen

Gönningen

Griesingen

Hayingen

Hengen

Heroldstatt

Hohenstein

Hülben

Lautlingen

Lichtenstein

Mehrstetten

Merklingen

Nellingen

Oberdischingen

Pliezhausen

Riederich

Römerstein

Schelklingen

Sonnenbühl

St. Johann

Westerheim

ABO ANFRAGE-FORMULAR
Einfach ausfüllen und an uns senden. Selbstverständlich können Sie Ihre Abo-Bestellung auch per Telefon 07121 9793 - 0, 
Telefax 07121 9793 - 993 oder per E-Mail vertrieb@der-f.ink durchgeben.

Fink GmbH Druck & Verlag    Sandwiesenstr. 17    72793 Pfullingen    Telefon. 07121 9793 - 0    Telefax. 07121 9793 - 993    Email. vertrieb@der-f.ink   
Registergericht Stuttgart HRB 352034    Geschäftsführer. Martin Fink    Id Nr. DE 146477785    St. Nr. 78095/21904

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Sollten Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten Sie eine Rechnung. Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der 
Grundlage unserer allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die 
Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen können. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, sie wurden 
schriftlich vereinbart.

Ich frage hiermit die Kosten für das Mitteilungsblatt der 
rechts angekreuzten Gemeinde an. 

IHR MITTEILUNGSBLATT ABO
Wöchentlich informiert sein über das Wichtigste aus Ihrer Gemeinde:

 Amtliche Bekanntmachungen und Informationen

 Nachrichten aus Ihrer Gemeinde

 Vereinsnachrichten

 Kirchliche Nachrichten

 Geschäftliches

Warum das Mitteilungsblatt in Papierform?
Der Bundesverband Druck und Medien e.V. startet die Initiative  

Greenprinting statt Greenwashing! Printmedien schonen Ressourcen.

Hier ein Beispiel:
Gedruckte Zeitungen: Tageszeitung im Tabloid-

pro Exemplar. CO2-Äquivalenz im Jahr

28 kg

Online-News: 30 Minuten Lektüre (50% PC, 
50% Laptop), 2,5 Std. Internetnutzung/Tag. 
CO2-Äquivalenz im Jahr

36 kg



Wir sind ein Netzwerk sozialer Hilfen
für Menschen in schwierigen 
Lebenslagen mit Einrichtungen in 
den Landkreisen Reutlingen, 
Tübingen und Calw.

Für das kommende Schuljahr 2020/2021 
suchen wir  

Schul- und Inklusionsbegleiter/innen
Ihr Aufgabenbereich umfasst die Begleitung zur
Schule, während des Unterrichts und bei Ausflügen
oder Klassenfahrten. Außerdem sollten Sie die Kin-
der und Jugendlichen zur Unterrichtsteilnahme und
zur Tagesstrukturierung motivieren sowie ihre Selbst-
ständigkeit fördern. Auch bei lebenspraktischen all-
täglichen Aufgaben wird Ihre Hilfe benötigt werden.

Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit wünschen
und erwarten wir die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit mit den Lehrkräften und den Eltern, Freude an
eigenständiger Arbeit, ein hohes Maß an Zuverlässig-
keit sowie Engagement und Belastbarkeit. 

Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung je nach
Qualifikation in Anlehnung an den TVöD und Unter-
stützung durch regelmäßige Fachberatung.

Wenn Sie Spaß an der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen haben und sich bei uns engagieren
möchten, freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewer-
bung an:

Flexible Hilfen zur Erziehung
Goethestr. 6, 72525 Münsingen 
oder per mail an s.dohm@hilfezurselbsthilfe.org
oder rufen Sie uns an unter 0172-1735686

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

LKW-Fahrer (m/w/d)
FS C1, C1E

für Transporte im Nahverkehr

Munz KFZ-Vermietung und 
Transporte GmbH

Rosenstr. 16, Lichtenstein-Holzelfingen
Bewerbungsunterlagen bitte an:

info@munz-kfz.de

Tel. Terminvereinbarung unter:
Mobil: 0171 3741360

Reparaturen • Reifendienst

KFZ-Vermietung und
Transporte GmbH

  
   

            
    

   

   

Rosenstr. 16, 72805 Lichtenstein-Holzelfingen
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Zuverlässige Reinigungshilfe gesucht
Wir suchen ab September in Sonnenbühl 1x wöchentlich eine
zuverlässige Reinigungshilfe für unsere Wohnung (ca. 100 m2).
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre kurze Vorstellung per
E-Mail an hammes@prh-werbung.de

��������	
������	��	���	��� 
Mode und mehr auf 4000 m² 
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Salon Willy Kommer
Wir haben vom

20. Juli bis 28. Juli 2020
Betriebsurlaub.

Wir öffnen wieder ab
Mittwoch, 29. Juli.
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Martina Bächle
Bernlocherstraße 23 | 72829 Engstingen
Telefon 07129 9296601
www.dermodeladen.com
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HRE ANZEIGE STEHEN. 



 Qualität,
 Natürlichkeit

und Frische.

· PRÄMIERT
E 

QU
AL

ITÄ
T VON DER SCHW

ÄBISCHEN ALB

SONNENALB
QUALITÄT

SEIT 1966

Melchingen | Hechingen
Mössingen

Eningen | Killer

Unser Wochenendangebot
Putenschnitzel ........................................ 100g 1,32 EUR

besonders mager

Rinder Rouladen ..................................... 100g 1,75 EUR

auch küchenfertig vorbereitet
Zwiebling ................................................... 100g 0,79 EUR

zum herzhaften Vesper

Oberländer  ............................................... 100 g 1,05 EUR

für Grill und Pfanne
Gerauchte Schinkenwurst .................. 100 g 1,09 EUR

in bekannter Sonnenalb-Qualität
Eiersalat ..................................................... 100 g 0,98 EUR

Lindenberger ............................................ 100 g 0,99 EUR

Schnittkäse 46% Fett i. Tr.

Griesstraße 12, Pfullingen
Telefon 07121 / 97 54 0

Fo
to

: e
rfa

l

FLÄCHENVORHÄNGE

Ausstattung

Fahrdienst Bartetzko
Personenbeförderung

Tel.: 07121-1627983
m  

–– KKrraannkkeennffaahhrrtteenn
–– FFaahhrrtteenn zzuurr

CChheemmoo- uunndd 
SSttrraahhlleenntthheerraappiiee

–– FFlluugghhaaffeennttrraannssffeerr

–– ffaaiirree PPrreeiissee
–– ggeeppfflleeggttee FFaahhrrzzeeuuggee
–– ffrreeuunnddlliicchheess,, hhiillffssbbeerreeiitteess 

uunndd ssaacchhkkuunnddiiggeess PPeerrssoonnaall

Tankservice Ziegler GmbH
Lange Str. 105
72116 Mössingen

Telefon (07473) 2 34 00
Fax (07473) 2 52 00
www.tankservice-ziegler.de

Der standortgefertigte Haase-Kellertank nur bei
Tankservice Ziegler: klein durch die Tür und groß im Raum!

Heizöl gehört
in Haase-Tanks!



F E N S T E R B A U

� Fenster
� Haustüren

� Rollladen
� Einbruchschutz

� Altbausanierung
� Terrassenüberdachungen

Pfronstetter Straße 16
72818 Trochtel�ngen-Wilsingen
Tel. 07388 993599
Fax 07388 993602
www.arnoldfenster.de

 

Auf Ihren Besuch freut sich 
Fam. Pfeiffer und Mitarbeiter

Melchinger Straße 16 
72820 Sonnenbühl-Willmandingen 

Telefon 07128/927090
Telefax 07128/927859

Angebot der Woche
gültig vom Fr., 10.07.
bis Do., 16.07.2020

Cordon bleu, küchenfertig gefüllt                     100 g € 1,29

Hackfleisch gemischt                                      100 g € 0,99

Bierschinken, auch als Portionswurst                  100 g € 1,39

Gerauchte Schinkenwurst                            100 g € 1,15

Weiße Presswurst                                   100 g € 0,89

Zwiebelmettwurst                                    100 g € 1,09

Saitenwürstchen                                     100 g € 1,29

Obst- und 
Gemüseverkauf

vorwiegend von der
Reichenau

deutsche Kirschen
deutsche Erdbeeren

Ab jetzt immer dienstagnachmittags in
Genkingen an der ehemaligen Aral-Tankstelle
in der Pfullinger Straße 13.30 – 16.30 Uhr

Immer freitagnachmittags
•13.15 – 15.15 Uhr auf dem Marktplatz in Erpfingen
•15.30 – 16.45 Uhr bei Getränke Maier in Undingen
•17.00 – 18.00 Uhr Schotterwerk Heinz in Willmandingen

Obst und Gemüse Hagner · Straßberg

Wir

sind auch in
 der Krise

für Sie da!

Für Sie da in
0 Genkingen
0 Willmandingen
0 Erpfingen
Tel. 07128 92200

0 und im Inselladen, Pfullingen, Tel. 07121 7506803

Michael Haug · 72820 Sonnenbühl-Genkingen · Gönninger Straße 3
baeckereihaug@web.de · www.baeckerei-haug.de

Angebot solange Vorrat reicht!
Angebot gilt NICHT am Sonntag

. Angebote für Freitag und Samstag:
Urgetreide Brot 1 St. 2,90 €

Dinkel Seelen 1 St. 0,90 €

Nuss Kränzle 1 St. 3,90 €

Reutlinger Str. 27 • 72501  Gammertingen 
07574/936973       www.alboutlet.de 
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SENKUNG DER 
MEHRWERTSTEUER

Faire Beratung – Faire Leistung – Faire Preise

Liebe Kundinnen und Kunden, 

selbstverständlich geben wir die vorüberge-

hende Mehrwertsteuersenkung sehr gerne  

in voller Höhe an Sie weiter. Sie sparen zusätzlich 

am Preis und nicht an unseren ausgezeichneten 

Leistungen und Produkten.
OPTIK-NILL.DE




